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Einfuhrung n dıe evangelisch-Iutherischen
Bekenntnisschriften

Das trinıtarısche Gefüuge von Schrift un Bekenntnis
Diıe Kontessionalıtät oder Bekenntnisbindung gehört den wen12 reflek-

1erten spekten kırchliıchen Lebens Wenn überhaupt dıe Bekenntnisbindung
thematısıert wırd, wırd diese in der ege nıcht als Chance oder abe VCI-

standen. sondern problematıisıert!. Der Göttinger eologe Jörg aur eriınnert
dagegen daran, dal3 das Bekenntnis Aufforderung und Ermutigung „n
seıInen Satzen dıe Aussage der chrıft uLLS5 LICU entdecken Sa VerSeliZ
U se1Ne Leser ın dıe Lage, das e1gene, aKtuUelle Schriftverständnıs krıtisch
überprüfen.

Der (regensatz zwıschen Wertschätzung und Ablehnung VOLL Bekenntnis-
CIl aber hat selInen TUN:! letztlich bereıts in e1ner gegensätzlıchen Wahrneh-
IILULLS der eılıgen chrıft selbst. Der Unterschie esteht ın der rage, WI1e
dıe eılıgen Schrıften en und Neuen Testaments gesehen werden. Handelt
U sıch be1l diesen Texte der Antıke, deren heutige Bedeutung vVo VCI-

meıntlıch neutralen Leser und Hörer krıtisch klären sınd dıe hısto-
rischen Bekenntnisse zeıtbedingte Verstehensversuche VEISAHSCLLICL (Jenera-
tıonen. dıe allentfalls V OIl exemplarıscher Bedeutung für das Nachvollziehen
VOIlL Verstehensprozessen se1In können. Handelt s sıch be1l den Schrıtten der

D} S1Ee überschatzeInsbesondere e lutherıische Kırche egegnet Immer wıeder dem Vorwur
das Bekenntnis ınd stelle CS ber C1ıe Bıbel.“ ermann SAasse: In STAl CONTfessi1ONI1S (1e-
Sammelte Aufsätze, hg. VL Hopf, Berlın ınd Schleswıig-Holstein 1975 22) Jorg Baur
hat darauf hingewlesen, Ca} das fromme „Sorgen ber das Auftreten e1Nes rıtten zwıschen
Schrıft ınd Kırche, Wort ınd Glaube, T1STUS und dem (ılaubenden“ ALLS e1Inem Akt des fre1-

ıllen erwachse, 4  UrC} den sich der Urteilende ALLS dem faktıschen Zusammenhang V(CHL

ausgelegter, verkündıgter Schrıft ınd ALLS dem Worte ebendem (1lauben NNerNa| elner SC -
SCNIC|  ıch kontingenten (1e2me1ınscha; V(CHL Kırche gelöst hat. es ber mu ß ınd annn sSıch
cehr anders ansehen, WE228  Armin Wenz:  Einführung in die evangelisch-Iutherischen  Bekenntnisschriften  1. Das trinitarische Gefüge von Schrift und Bekenntnis  Die Konfessionalität oder Bekenntnisbindung gehört zu den wenig reflek-  tierten Aspekten kirchlichen Lebens. Wenn überhaupt die Bekenntnisbindung  thematisiert wird, wird diese in der Regel nicht als Chance oder Gabe ver-  standen, sondern problematisiert!. Der Göttinger Theologe Jörg Baur erinnert  dagegen daran, daß das Bekenntnis Aufforderung und Ermutigung ist, „in  seinen Sätzen die Aussage der Schrift an uns neu zu entdecken“ 2, So versetzt  es seine Leser in die Lage, das eigene, aktuelle Schriftverständnis kritisch zu  überprüfen.  Der Gegensatz zwischen Wertschätzung und Ablehnung von Bekenntnis-  sen aber hat seinen Grund letztlich bereits in einer gegensätzlichen Wahrneh-  mung der heiligen Schrift selbst. Der Unterschied besteht in der Frage, wie  die heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments gesehen werden. Handelt  es sich bei diesen um Texte der Antike, deren heutige Bedeutung vom ver-  meintlich neutralen Leser und Hörer kritisch zu klären ist, so sind die histo-  rischen Bekenntnisse zeitbedingte Verstehensversuche vergangener Genera-  tionen, die allenfalls von exemplarischer Bedeutung für das Nachvollziehen  von Verstehensprozessen sein können. Handelt es sich bei den Schriften der  f,  »97  sie überschätze  Insbesondere die lutherische Kirche begegnet immer wieder dem Vorwur  das Bekenntnis und stelle es über die Bibel.“ (Hermann Sasse: In statu confessionis I. Ge-  sammelte Aufsätze, hg. von F. W. Hopf, Berlin und Schleswig-Holstein 1975, 22). Jörg Baur  hat darauf hingewiesen, daß das fromme „Sorgen über das Auftreten eines Dritten zwischen  Schrift und Kirche, Wort und Glaube, Christus und dem Glaubenden“ aus einem Akt des frei-  en Willen erwachse, „durch den sich der Urteilende aus dem faktischen Zusammenhang von  ausgelegter, verkündigter Schrift und aus dem Worte lebendem Glauben innerhalb einer ge-  schichtlich kontingenten Gemeinschaft von Kirche gelöst hat. ... Alles aber muß und kann sich  sehr anders ansehen, wenn ... das Bekenntnis ... seinen Platz im Verweisungsgefüge, im dy-  namischen Zusammenhang von Schrift, Verkündigung, Glaube und kirchlicher Gemeinschaft  hat“ (Kirchliches Bekenntnis und neuzeitliches Bewußtsein, in: Ders.: Einsicht und Glaube.  Aufsätze, Göttingen 1978, 285f).  Baur, 286: Das Bekenntnis „ist in seinen Aussagen selbst Aufforderung, Anweisung, Ermu-  tigung, eben in seinen Sätzen die Aussage der Schrift an uns neu zu entdecken; es warnt mit  seinem Anspruch vor der gewiß nicht a limine unmöglichen Möglichkeit, daß wir die Schrift  anders hören und also selbst anderes sagen und hören wollen; es fügt konsentierend Hörende  zu bekennender Kirche zusammen und hält den Stachel der Differenz angesichts dissentie-  renden Hörens im Fleisch der konkreten Kirchen lebendig; es erlaubt den voneinander ge-  schiedenen Konfessionskirchen also nicht die Entspannung ihres Verhältnisses zum neutralen  Phänomenvergleich.‘“das Bekenntnis228  Armin Wenz:  Einführung in die evangelisch-Iutherischen  Bekenntnisschriften  1. Das trinitarische Gefüge von Schrift und Bekenntnis  Die Konfessionalität oder Bekenntnisbindung gehört zu den wenig reflek-  tierten Aspekten kirchlichen Lebens. Wenn überhaupt die Bekenntnisbindung  thematisiert wird, wird diese in der Regel nicht als Chance oder Gabe ver-  standen, sondern problematisiert!. Der Göttinger Theologe Jörg Baur erinnert  dagegen daran, daß das Bekenntnis Aufforderung und Ermutigung ist, „in  seinen Sätzen die Aussage der Schrift an uns neu zu entdecken“ 2, So versetzt  es seine Leser in die Lage, das eigene, aktuelle Schriftverständnis kritisch zu  überprüfen.  Der Gegensatz zwischen Wertschätzung und Ablehnung von Bekenntnis-  sen aber hat seinen Grund letztlich bereits in einer gegensätzlichen Wahrneh-  mung der heiligen Schrift selbst. Der Unterschied besteht in der Frage, wie  die heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments gesehen werden. Handelt  es sich bei diesen um Texte der Antike, deren heutige Bedeutung vom ver-  meintlich neutralen Leser und Hörer kritisch zu klären ist, so sind die histo-  rischen Bekenntnisse zeitbedingte Verstehensversuche vergangener Genera-  tionen, die allenfalls von exemplarischer Bedeutung für das Nachvollziehen  von Verstehensprozessen sein können. Handelt es sich bei den Schriften der  f,  »97  sie überschätze  Insbesondere die lutherische Kirche begegnet immer wieder dem Vorwur  das Bekenntnis und stelle es über die Bibel.“ (Hermann Sasse: In statu confessionis I. Ge-  sammelte Aufsätze, hg. von F. W. Hopf, Berlin und Schleswig-Holstein 1975, 22). Jörg Baur  hat darauf hingewiesen, daß das fromme „Sorgen über das Auftreten eines Dritten zwischen  Schrift und Kirche, Wort und Glaube, Christus und dem Glaubenden“ aus einem Akt des frei-  en Willen erwachse, „durch den sich der Urteilende aus dem faktischen Zusammenhang von  ausgelegter, verkündigter Schrift und aus dem Worte lebendem Glauben innerhalb einer ge-  schichtlich kontingenten Gemeinschaft von Kirche gelöst hat. ... Alles aber muß und kann sich  sehr anders ansehen, wenn ... das Bekenntnis ... seinen Platz im Verweisungsgefüge, im dy-  namischen Zusammenhang von Schrift, Verkündigung, Glaube und kirchlicher Gemeinschaft  hat“ (Kirchliches Bekenntnis und neuzeitliches Bewußtsein, in: Ders.: Einsicht und Glaube.  Aufsätze, Göttingen 1978, 285f).  Baur, 286: Das Bekenntnis „ist in seinen Aussagen selbst Aufforderung, Anweisung, Ermu-  tigung, eben in seinen Sätzen die Aussage der Schrift an uns neu zu entdecken; es warnt mit  seinem Anspruch vor der gewiß nicht a limine unmöglichen Möglichkeit, daß wir die Schrift  anders hören und also selbst anderes sagen und hören wollen; es fügt konsentierend Hörende  zu bekennender Kirche zusammen und hält den Stachel der Differenz angesichts dissentie-  renden Hörens im Fleisch der konkreten Kirchen lebendig; es erlaubt den voneinander ge-  schiedenen Konfessionskirchen also nicht die Entspannung ihres Verhältnisses zum neutralen  Phänomenvergleich.‘“Selnen AaLZ 1M Verweıisungsgefüge, 1M dy-
namıschen Uusamme:  2 V(CHL Schrıift, Verkündigung, (ıLlaube ınd kırchlicher (1emeılnscha;
hat“‘® (Kırchliches Bekenntnis und neuzeıitliıches Bewußtseun, 11 Ders.: 1NSIC| ınd (ılaube
Aufsätze, Göttingen 1978 2851).
Baur, 286 Das Bekenntnis „1St 1n Selnen Aussagen selhest Aufforderung, ÄAnweılsung, Ermu-
t1gung, eben 1n Selnen Satzen e Aussage der Schrıft U1 LICLL entdecken:; CS WTrl mıt
Se1nem NSpPrUuC| V der SeWl1 nıcht Iımıne unmöglıchen Möglıchkeıt, da 3 WIT e Schrıft
anders hören und Iso selhest anderes und hören wollen.  . CS fügt konsentierend Hörende

bekennender Kırche und halt den Stachel der LDhfferenz angesichts Aissentıe-
renden Horens 1M Fleisch der konkreten Kırchen lebendig; CS yrlaubt den vonerımnander SC -
schıiedenen Konfessionskırchen Iso nıcht e Entspannung lIhres Verhaäaltnisses ZU neutralen
Phänomenvergleıc
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1. Das trinitarische Gefüge von Schrift und Bekenntnis
Die Konfessionalität oder Bekenntnisbindung gehört zu den wenig reflek-

tierten Aspekten kirchlichen Lebens. Wenn überhaupt die Bekenntnisbindung 
thematisiert wird, wird diese in der Regel nicht als Chance oder Gabe ver-
standen, sondern problematisiert1. Der Göttinger Theologe Jörg Baur erinnert 
dagegen daran, daß das Bekenntnis Aufforderung und Ermutigung ist, „in 
seinen Sätzen die Aussage der Schrift an uns neu zu entdecken“ 2. So versetzt 
es seine Leser in die Lage, das eigene, aktuelle Schriftverständnis kritisch zu 
überprüfen. 

Der Gegensatz zwischen Wertschätzung und Ablehnung von Bekenntnis-
sen aber hat seinen Grund letztlich bereits in einer gegensätzlichen Wahrneh-
mung der heiligen Schrift selbst. Der Unterschied besteht in der Frage, wie 
die heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments gesehen werden. Handelt 
es sich bei diesen um Texte der Antike, deren heutige Bedeutung vom ver-
meintlich neutralen Leser und Hörer kritisch zu klären ist, so sind die histo-
rischen Bekenntnisse zeitbedingte Verstehensversuche vergangener Genera-
tionen, die allenfalls von exemplarischer Bedeutung für das Nachvollziehen 
von Verstehensprozessen sein können. Handelt es sich bei den Schriften der 

1 Insbesondere die lutherische Kirche begegnet immer wieder dem Vorwurf, „sie überschätze 
das Bekenntnis und stelle es über die Bibel.“ (Hermann Sasse: In statu confessionis I. Ge-
sammelte Aufsätze, hg. von F. W. Hopf, Berlin und Schleswig-Holstein 1975, 22). Jörg Baur 
hat darauf hingewiesen, daß das fromme „Sorgen über das Auftreten eines Dritten zwischen 
Schrift und Kirche, Wort und Glaube, Christus und dem Glaubenden“ aus einem Akt des frei-
en Willen erwachse, „durch den sich der Urteilende aus dem faktischen Zusammenhang von 
ausgelegter, verkündigter Schrift und aus dem Worte lebendem Glauben innerhalb einer ge-
schichtlich kontingenten Gemeinschaft von Kirche gelöst hat. … Alles aber muß und kann sich 
sehr anders ansehen, wenn … das Bekenntnis … seinen Platz im Verweisungsgefüge, im dy-
namischen Zusammenhang von Schrift, Verkündigung, Glaube und kirchlicher Gemeinschaft 
hat“ (Kirchliches Bekenntnis und neuzeitliches Bewußtsein, in: Ders.: Einsicht und Glaube. 
Aufsätze, Göttingen 1978, 285f).

2 Baur, 286: Das Bekenntnis „ist in seinen Aussagen selbst Aufforderung, Anweisung, Ermu-
tigung, eben in seinen Sätzen die Aussage der Schrift an uns neu zu entdecken; es warnt mit 
seinem Anspruch vor der gewiß nicht a limine unmöglichen Möglichkeit, daß wir die Schrift 
anders hören und also selbst anderes sagen und hören wollen; es fügt konsentierend Hörende 
zu bekennender Kirche zusammen und hält den Stachel der Differenz angesichts dissentie-
renden Hörens im Fleisch der konkreten Kirchen lebendig; es erlaubt den voneinander ge-
schiedenen Konfessionskirchen also nicht die Entspannung ihres Verhältnisses zum neutralen 
Phänomenvergleich.“
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dagegen das wırksame Wort des lebendigen (rottes., der sıch als der
dreieimn1ge oftfenbart>-, indem zugle1c. Menschen ın dıe verbindliche (1e-
meıinschaft se1Ner Kırche einfügt, stellt das „Bekenntnis“ dıe dHSCINCSSCLHE
Ausdruckstorm des Gottesglaubens dar. Denn der (Gılaube kommt Urc (1ottes
Selbstoffenbarung in der chrıft zustande. Im Bekenntnis aber wırd sıch der
G'ilaubende SUZUSdSCH bewulit und macht sıch e1gen, dal3 dıe (Giottesoffenba-
LUNS tatsächlıc auch ıhm oılt.

Darum ist s dıe als Wort des lebendigen (1ottes gehörte und gelesene
chrıft elbst. dıe ZU Bekenntnis ermächtigt und verpflichtet. Das Bekennt-
n1s wıiıederuml nıchts anderes. als dıe erkannte und empfangene ahrhern
der eılıgen chrıft rechenschaftsfähıg ZUT Sprache bringen Es we1lst nıcht
über dıe chrıft hınaus. sondern als Bündelung des Urc dıe chrıft verkün-
dıgten Evangelıums VOLL Jesus Chrıstus ın diese hıneıln. Das Bekenntnis ist
us:  TUC der Eınsıcht. da e1ne bestimmte DHıelart des Bıblızısmus der als
Wort des dreiein1gen (1ottes verstandenen chrıft nıcht gerecht wırd* Dies
äng nıcht 1U mıt der Strittigkeıt der bıblıschen Botschaft, der ın
dieser eıt und Welt vielfältig bıs in dıe Kırche hıneiın wıdersprochen WIrd.
olcher ıderspruch nötigt der Einheıt, der Concordia, der Kırche wıllen,
ZUT Stellungnahme, dıe sıch 1m Sinheıtsstiftenden Bekenntnis Bahn bricht Als
Bündelung der bıblıschen Botschaft macht das Bekenntnis aber auch erns mıt
der Beobachtung., dal3 Chrıstus der Schlüssel der chrıft ist. Alleın in selInem
Lichte sınd dıe unterschiedlichen und manchmal gegensätzlıchen WOTIT-
te der Schriuft in e1in dHSCINCSSCLICS Verhältnıis bringen Das gılt insbeson-
dere für das gesamtbıblısche Gefüge V OIl em und Neuem Jestament, das
schrıftinterne Miıt- und (Gregenemander VOIlL (1eset7 und Evangelıum, (1ottes
orn und (1ottes ( made> Das Bekenntnis nımmt dıe hlıerın offenbaren Aus-

über (1ott und Mensch auf und bringt diese ın Ausemandersetzung mıt

Vel e1INNAarTı Sienczka: Kırchliche Entscheidung 1n theologıscher Verantwortung. rund-
agen, Krıterien, Grenzen, Göttingen 1991 2672 „Die eılıgen Schrıften en UunNnt« Neuen
lestaments SINd das Wort des Dreieim1g2en (GJottes, das sprıicht, 1n dem Sıch erkennen
o1bt und Urc das wıirkt.
Vel Hermann SAasse: In STAl confessioOnıs I1 (1esammelte uUuTisalze und Kleıne Schrıiften,
hg. V(CHL Hop-  T, Berlın und Schleswıg-Holstein 1976 258 „Der Ruf Z U Bekenntnis IstEinführung in die evangelisch-Iutherischen Bekenntnisschriften  229  Bibel dagegen um das wirksame Wort des lebendigen Gottes, der sich als der  dreieinige offenbart?, indem er zugleich Menschen in die verbindliche Ge-  meinschaft seiner Kirche einfügt, so stellt das „Bekenntnis‘“ die angemessene  Ausdrucksform des Gottesglaubens dar, Denn der Glaube kommt durch Gottes  Selbstoffenbarung in der Schrift zustande. Im Bekenntnis aber wird sich der  Glaubende sozusagen bewußt und macht sich zu eigen, daß die Gottesoffenba-  rung tatsächlich auch ihm gilt.  Darum ist es die als Wort des lebendigen Gottes gehörte und gelesene  Schrift selbst, die zum Bekenntnis ermächtigt und verpflichtet. Das Bekennt-  nis wiederum will nichts anderes, als die erkannte und empfangene Wahrheit  der heiligen Schrift rechenschaftsfähig zur Sprache zu bringen. Es weist nicht  über die Schrift hinaus, sondern als Bündelung des durch die Schrift verkün-  digten Evangeliums von Jesus Christus in diese hinein. Das Bekenntnis ist  Ausdruck der Einsicht, daß eine bestimmte Spielart des Biblizismus der als  Wort des dreieinigen Gottes verstandenen Schrift nicht gerecht wird*. Dies  hängt nicht nur zusammen mit der Strittigkeit der biblischen Botschaft, der in  dieser Zeit und Welt vielfältig bis in die Kirche hinein widersprochen wird.  Solcher Widerspruch nötigt um der Einheit, der Concordia, der Kirche willen,  zur Stellungnahme, die sich im einheitsstiftenden Bekenntnis Bahn bricht. Als  Bündelung der biblischen Botschaft macht das Bekenntnis aber auch ernst mit  der Beobachtung, daß Christus der Schlüssel der Schrift ist. Allein in seinem  Lichte sind die unterschiedlichen und manchmal sogar gegensätzlichen Wor-  te der Schrift in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Das gilt insbeson-  dere für das gesamtbiblische Gefüge von Altem und Neuem Testament, das  schriftinterne Mit- und Gegeneinander von Gesetz und Evangelium, Gottes  Zorn und Gottes Gnade®. Das Bekenntnis nimmt die hierin offenbaren Aus-  sagen über Gott und Mensch auf und bringt diese in Auseinandersetzung mit  3  Vgl. Reinhard S/enczka: Kirchliche Entscheidung in theologischer Verantwortung. Grund-  lagen, Kriterien, Grenzen, Göttingen 1991, 262: „Die Heiligen Schriften Alten und Neuen  Testaments sind das Wort des Dreieinigen Gottes, das er spricht, in dem er sich zu erkennen  gibt und durch das er wirkt.“  Vgl. Hermann Sasse: In statu confessionis II. Gesammelte Aufsätze und Kleine Schriften,  hg. von F. W. Hopf, Berlin und Schleswig-Holstein 1976, 258: „Der Ruf zum Bekenntnis ist  ... Nichts anderes als der Ruf zum Worte Gottes, das es auslegt und von dem allein es seine  Autorität erhält. Kein Biblizismus kann Ersatz dafür sein, wie die tragische Geschichte aller  biblizistischen Bewegungen zeigt, deren Ende immer das Schwärmertum ist, weil es ohne  Bekenntnisbildung keine Unterscheidung von wahrer und falscher Schriftauslegung gibt.“;  Slenczka, Entscheidung, 278 bezieht sich auf Elert, der zeige, „wie die gegensätzlichen theolo-  gischen Richtungen des ‚Liberalismus’ und des ‚Biblizismus’ sich in ihrem Antidogmatismus  treffen.‘“  Vgl. Baur, Bekenntnis, 283: „Durch diesen Streit hindurch wird die neue Eindeutigkeit des  Heils heraufgeführt. Der Striffigkeit des Ganzen kann nur entsprochen werden durch das un-  terscheidende Bekennfnis zu Jesus.“nıchts anderes alg der Ruf Z U Worte (Jottes, das CS uslegt und VL dem alleın CS Se1nNe
Autorıitat erhalt Keın Bıl  17Z1S5MUS kann Brsatz dafır se1n, WIE C1e tragısche (reschichte er
biıblızıstiıschen Bewegungen ze1gt, deren FEnde iImmer das Schwäarmertum ıst  ' weiıl CS hne
Bekenntnisbildung keıne Unterscheidung VL wahrer und alscher Schriftauslegung o1bt.”
Sienczka, Entscheidung, 78 bezieht sich aufer der ze1ge, „Wwl1e e gegensätzlıchen theolo-
gıschen Rıchtungen des ‚Lıberalısmus’ ınd des ‚.Bıblızısmus’ sSıch 1n 1hrem Antıdogmatısmus
treffen.“
Vel DBaur, Bekenntni1s, 283 „Durch M1esen Streıt hındurch WwIırd e CC Findeutigkeit des
21185 heraufgeführt. Der Sftrittigkeift des (jJanzen annn entsprochen werden durch das U11-

terscheıidende Bekennfnis Jesus.””

 Einführung in die evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften 229

Bibel dagegen um das wirksame Wort des lebendigen Gottes, der sich als der 
dreieinige offenbart3, indem er zugleich Menschen in die verbindliche Ge-
meinschaft seiner Kirche einfügt, so stellt das „Bekenntnis“ die angemessene 
Ausdrucksform des Gottesglaubens dar. Denn der Glaube kommt durch Gottes 
Selbstoffenbarung in der Schrift zustande. Im Bekenntnis aber wird sich der 
Glaubende sozusagen bewußt und macht sich zu eigen, daß die Gottesoffenba-
rung tatsächlich auch ihm gilt.

Darum ist es die als Wort des lebendigen Gottes gehörte und gelesene 
Schrift selbst, die zum Bekenntnis ermächtigt und verpflichtet. Das Bekennt-
nis wiederum will nichts anderes, als die erkannte und empfangene Wahrheit 
der heiligen Schrift rechenschaftsfähig zur Sprache zu bringen. Es weist nicht 
über die Schrift hinaus, sondern als Bündelung des durch die Schrift verkün-
digten Evangeliums von Jesus Christus in diese hinein. Das Bekenntnis ist 
Ausdruck der Einsicht, daß eine bestimmte Spielart des Biblizismus der als 
Wort des dreieinigen Gottes verstandenen Schrift nicht gerecht wird4. Dies 
hängt nicht nur zusammen mit der Strittigkeit der biblischen Botschaft, der in 
dieser Zeit und Welt vielfältig bis in die Kirche hinein widersprochen wird. 
Solcher Widerspruch nötigt um der Einheit, der Concordia, der Kirche willen, 
zur Stellungnahme, die sich im einheitsstiftenden Bekenntnis Bahn bricht. Als 
Bündelung der biblischen Botschaft macht das Bekenntnis aber auch ernst mit 
der Beobachtung, daß Christus der Schlüssel der Schrift ist. Allein in seinem 
Lichte sind die unterschiedlichen und manchmal sogar gegensätzlichen Wor-
te der Schrift in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Das gilt insbeson-
dere für das gesamtbiblische Gefüge von Altem und Neuem Testament, das 
schriftinterne Mit- und Gegeneinander von Gesetz und Evangelium, Gottes 
Zorn und Gottes Gnade5. Das Bekenntnis nimmt die hierin offenbaren Aus-
sagen über Gott und Mensch auf und bringt diese in Auseinandersetzung mit 

3 Vgl. Reinhard Slenczka: Kirchliche Entscheidung in theologischer Verantwortung. Grund-
lagen, Kriterien, Grenzen, Göttingen 1991, 262: „Die Heiligen Schriften Alten und Neuen 
Testaments sind das Wort des Dreieinigen Gottes, das er spricht, in dem er sich zu erkennen 
gibt und durch das er wirkt.“ 

4 Vgl. Hermann Sasse:  In statu confessionis II. Gesammelte Aufsätze und Kleine Schriften, 
hg. von F. W. Hopf, Berlin und Schleswig-Holstein 1976, 258: „Der Ruf zum Bekenntnis ist 
... nichts anderes als der Ruf zum Worte Gottes, das es auslegt und von dem allein es seine 
Autorität erhält. Kein Biblizismus kann Ersatz dafür sein, wie die tragische Geschichte aller 
biblizistischen Bewegungen zeigt, deren Ende immer das Schwärmertum  ist,  weil  es  ohne  
Bekenntnisbildung  keine  Unterscheidung  von wahrer und falscher Schriftauslegung gibt.“; 
Slenczka, Entscheidung, 278 bezieht sich auf Elert, der zeige, „wie die gegensätzlichen theolo-
gischen Richtungen des ‚Liberalismus’ und des ‚Biblizismus’ sich in ihrem Antidogmatismus 
treffen.“ 

5 Vgl. Baur, Bekenntnis, 283: „Durch diesen Streit hindurch wird die neue Eindeutigkeit des 
Heils heraufgeführt. Der Strittigkeit des Ganzen kann nur entsprochen werden durch das un-
terscheidende Bekenntnis zu Jesus.“
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olchen Schriftverständnissen ZUX Sprache, dıe diesem Gefüge nıcht gerecht
werden.

Diıe Ermutigung und Verpflichtung ZU Bekenntnis sıch allenthal-
ben schon ın der chrıft elbst. we1l dıe ın ıhr verkündıgten und Urc S1e€
gewirkten Worte und Taten (1ottes sıch nıcht auf neutralem en abspıielen,
sondern dıe Unterscheidung zwıschen (ılaube und nglaube, He1ilsgemeinde
und Welt begründen. Das zeigen schon zentrale Schlüsseltexte 1m en und
Neuen Jestament, VOLL denen ich das Erste herausgreıfe und Jesu rage

Nalıle Junger: „Wer sagt denn ıhr. da ich ge1?““ (Mt
Zur Selbstvorstellung und ZU USpruc (1ottes 1m Ersten „Ich bın

der Herr., deın (1ott“ gehört als andere Seıte der edalulle „Du sollst keıne
anderen (1otter en neben MIr  ‚« (Ex 20) Dem entspricht das teierlıche Be-
kenntnis sraels „HöOöre., srael,. der Herr ist (rott, der Herr alleın (Dtn
6,4) Und dıe Antwort auf dıe Chrıistusfrage ist keiıne vielperspektivische Kon-
vergenzformel, sondern e1ne Exklusityformel S1e ist möglıch ausschlieliliec
Urc dıe Offenbarung des Vaters dıe Junger. Was als Quelle der ahrher
ausgeschlossen wiırd, sınd dıe Meınungen der Menschen. ugle1ic herrscht
Eindeutigkeıt: Diıe vielfältigen Interpretationen der Menschen werden-
schlossen Urc dıe eine offenbarte ahrher (Mt 16,13-17). Dieses Grundge-
chehen VOLL /ustimmung ZUX ahrnen (assert10) und Ausschlul3 der Unwahr-
eıt (content10) zıieht sıch Urc dıe gesamte heıilıge chrıft, wıederhalt sıch
be1l en G'ilaubensartıkelne der Kırche und ist er wesentlıch auch für e1in
schrıftgemäßes Bekenntn1isverständnis.

£e1 wıiederhaolt das Neue Testament nıcht 1U das Bekenntnis ZU (10tt
Israels’. vielmehr wırd dieses Bekenntnis 1LLULL ın (Grestalt e1InNes ehbenso eXKIU-
QIven trinıtarıschen Gefüges entfaltet. Der Vater offenbart sıch ausschlieliliec
Urc den Dieser wırd als (1ott und Herr (Kyrı10s erkannt und bekannt?.
Der innerJüdısche Streıt über dıe Berechtigung dieses Bekenntnisses und
das damıt verbundene rechte Verständniıs des en Testaments zıieht sıch
durchs Neue Testament. Chrıstus Tklärt nıcht einen tormalen chrıft-
glauben, den auch dıe Pharısäer hatten, sondern das Bekenntnis Nalılal Per-
s()I1 ZU heilsentscheidenden Krıterimum 1m Jüngsten Gericht!0. ugle1ic we1lst
wl TEe111C als Schlüssel für das rechte Verständnıs Nalılal Person und SeINES
erkes dıe Schrıtten des en Bundesl!l

Vel. Armın Wenz: ana Doctrina. Heılıge Schrıft ınd theolog1sche 1. Frankfurt Maın
2004 (Kontexte. Neue eıtrage Hıstorischen ınd Systematıschen Theologıe, heg. V(CHL J0-
hannes Wırsching, Band 37), 29-49

12,29 Kor 5,4-
MT 3,17 17,5; Joh 10,30 14,6-9 V AL

Joh 20,28 1,11f u.v.a.m.
10 MT 9  e vel ROom 10,9f.

Joh 5,39 24,27.44 Tım ,  5-17.
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solchen Schriftverständnissen zur Sprache, die diesem Gefüge nicht gerecht 
werden.

Die Ermutigung und Verpflichtung zum Bekenntnis findet sich allenthal-
ben schon in der Schrift selbst, weil die in ihr verkündigten und durch sie 
gewirkten Worte und Taten Gottes sich nicht auf neutralem Boden abspielen, 
sondern die Unterscheidung zwischen Glaube und Unglaube, Heilsgemeinde 
und Welt begründen. Das zeigen schon zentrale Schlüsseltexte im Alten und 
Neuen Testament, von denen ich das Erste Gebot herausgreife und Jesu Frage 
an seine Jünger: „Wer sagt denn ihr, daß ich sei?“ (Mt 16,15).

Zur Selbstvorstellung und zum Zuspruch Gottes im Ersten Gebot: „Ich bin 
der Herr, dein Gott“ gehört als andere Seite der Medaille: „Du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir“ (Ex 20). Dem entspricht das feierliche Be-
kenntnis Israels: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein“ (Dtn 
6,4). Und die Antwort auf die Christusfrage ist keine vielperspektivische Kon-
vergenzformel, sondern eine Exklusivformel: Sie ist möglich ausschließlich 
durch die Offenbarung des Vaters an die Jünger. Was als Quelle der Wahrheit 
ausgeschlossen wird, sind die Meinungen der Menschen. Zugleich herrscht 
Eindeutigkeit: Die vielfältigen Interpretationen der Menschen werden ausge-
schlossen durch die eine offenbarte Wahrheit (Mt 16,13-17). Dieses Grundge-
schehen von Zustimmung zur Wahrheit (assertio) und Ausschluß der Unwahr-
heit (contentio) zieht sich durch die gesamte heilige Schrift, wiederholt sich 
bei allen Glaubensartikeln6 der Kirche und ist daher wesentlich auch für ein 
schriftgemäßes Bekenntnisverständnis. 

Dabei wiederholt das Neue Testament nicht nur das Bekenntnis zum Gott 
Israels7, vielmehr wird dieses Bekenntnis nun in Gestalt eines ebenso exklu-
siven trinitarischen Gefüges entfaltet. Der Vater offenbart sich ausschließlich 
durch den Sohn8. Dieser wird als Gott und Herr (Kyrios) erkannt und bekannt9. 
Der innerjüdische Streit über die Berechtigung dieses Bekenntnisses und um 
das damit verbundene rechte Verständnis des Alten Testaments zieht sich 
durchs ganze Neue Testament. Christus erklärt nicht einen formalen Schrift-
glauben, den auch die Pharisäer hatten, sondern das Bekenntnis zu seiner Per-
son zum heilsentscheidenden Kriterium im Jüngsten Gericht10. Zugleich weist 
er freilich als Schlüssel für das rechte Verständnis seiner Person und seines 
Werkes an die Schriften des Alten Bundes11. 

6 Vgl. Armin Wenz: Sana Doctrina. Heilige Schrift und theologische Ethik, Frankfurt am Main 
2004 (Kontexte. Neue Beiträge zur Historischen und Systematischen Theologie, hg. von Jo-
hannes Wirsching, Band 37), 29-49. 

7 Mk 12,29; 1 Kor 8,4-6.
8 Mt 3,17; 17,5; Joh 10,30; 14,6-9 u.v.a.m.
9 Joh 20,28; 1,1ff u.v.a.m.
10 Mt 10,32f; vgl. Röm 10,9f.
11 Joh 5,39; Lk 24,27.44; 2 Tim 3,15-17.
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1C betonen annn 111a aher., da der auterstandene Chrıstus gel-
ber den Kanon der chrıft en und Neuen Testaments für se1Ne (rTemeılinde
verpflichtend macht., indem ZU einen selınen Jungern dıe Schrıften öffnet!?
und S16 zugle1c. als Apostel mıt dem Auftrag der kırchegründenden Evange-
lıuumsverkündıgung aussendet!>. Der rettende Glaube. der sıch 1m Christusbe-
kenntnis ausspricht, wırd Urc dıe eılıgen Schrıften gewirkt und erhalten!+.
Miıt der Bındung dıe chrıft und mıt dem Auftrag der Verkündigung geht
dıe Verheißung bzw. Sendung des eılıgen (re1istes Urc den Auterstandenen
einher, der dıe unftige Kırche sammaelt. iındem S1e€ in dıe Christuswahr-
eıt leıtet!> und ZU Christusbekenntnis efählgt und bevollmächtigt'6. Dieses
geistgewirkte Christusbekenntnis ist S, WdS dıe Kırche und dıe Chrısten V OIl

Andersgläubigen untersche1idet. Luther schreıbt 1m (Giroßen Katech1ismus
den dreı G’ilaubensartıkeln „Darum scheiden und sondern diese Artıkel des
auDens uLLS5 Chrıisten V OIl en andern Leuten auf en Denn WdS außer
der Christenheıt U selen Heıden., Türken, en oder alsche Chrıisten und
euchler, b S1e€ gleich 1U eiınen wahrhaftıgen (1ott glauben und anbeten,
WIsSsen S1e€ doch nıcht., WdS ıhnen gesinnt 1st, können sıch auch keıner
1e och (iutes ıhm versehen, darum S16 in ew18em Orn und Verdamm:-
n1s leiben; denn S16 den Christum nıcht aben., dazu mıt keinen (ıa-
ben Urc den eılıgen Ge1ist erleuchtet und egnadet SInNd.““17

Das heilsnotwendıige Bekennen wırd für dıe Chrıisten und dıe Kırche kon-
ret 1m (Grottesdienst bzw. ın den Sakramenten, ın denen der auferstandene
Chrıstus selbst gegenwärtig ist und urc dıe VOLL ıhm eingesetzten (maden-
mıttel wırkt Wer 1S5C des Herrn teılhat, annn nıcht zugle1c. (10t7zen-
dıienst bzw. 1S5C der Dämonen teiılhaben! Sa verknüpfen sıch mıt der
Abendmahlsteier schon ın trühester eıt teierliche Ausschlıeßungsformeln!?.
Johannes Wırsching schreıbt dazu: „Zum Sakrament des Altars hat darum VOLL

Anfang dıe TE gehört, der nspruch, dıe Heilswahrhen Jesu Chrıstı
Verbindlıc dUSZUSdSCH, ist dıe Abgrenzung den Irrtum auch nıcht
erst Urc spätere, eiınander bekämpfende Kontessionskırchen entstanden. WI1e
ımmer wıieder behauptet wırd, sondern bereıts mıt dem Sakrament selbst SRC

12

13
'  5-47.
28,18-20: wiıchtıg 1st In MAesem Zusammenhang e Verheißung Jesu Se1ne Junger ALLS

10,16 Wer euch hört, der hört mich.

15
Vel V em Joh 20,31 ber uch 1 MT 28,20 WL.a.

Joh 14,26. ,
16 Kor 12,3b: „Nıemand kann Jesus den Herrn au der Urc den eılıgen (Je1st.“ Joh
4 „Daran SO} 1hr den (Jelst (10ttes erkennen: Eın jeder Gelst, der bekennt Ca} Jesus ( hrı1-
STUS 1n das Fleisch gekommen ıst  ' der 1st VL (10{tt.“ Mıt dem CO hristusbekenntnıs einher geht
alg ırkung des elstes e nrufung des Vaters 1M Namen Jesu (vgl. ROom 4-17  ® (1al 4,61)

| / ,  6-23 BSLK 6061,5-18; sprachlıch leicht modernısıert.
15

19
Kor 10,14-22  ,
Kor 16,22 (MIb 22,19 uch Ihd 10,6, ferner R Oom 16,17-20:; (1al 1,51 vel aZu Wirsching,

Kırche, 15
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Nicht genug betonen kann man daher, daß der auferstandene Christus sel-
ber den Kanon der Schrift Alten und Neuen Testaments für seine Gemeinde 
verpflichtend macht, indem er zum einen seinen Jüngern die Schriften öffnet12 
und sie zugleich als Apostel mit dem Auftrag der kirchegründenden Evange-
liumsverkündigung aussendet13. Der rettende Glaube, der sich im Christusbe-
kenntnis ausspricht, wird durch die heiligen Schriften gewirkt und erhalten14. 
Mit der Bindung an die Schrift und mit dem Auftrag der Verkündigung geht 
die Verheißung bzw. Sendung des Heiligen Geistes durch den Auferstandenen 
einher, der die künftige Kirche sammelt, indem er sie in die Christuswahr-
heit leitet15 und zum Christusbekenntnis befähigt und bevollmächtigt16. Dieses 
geistgewirkte Christusbekenntnis ist es, was die Kirche und die Christen von 
Andersgläubigen unterscheidet. Luther schreibt im Großen Katechismus zu 
den drei Glaubensartikeln: „Darum scheiden und sondern diese Artikel des 
Glaubens uns Christen von allen andern Leuten auf Erden. Denn was außer 
der Christenheit ist, es seien Heiden, Türken, Juden oder falsche Christen und 
Heuchler, ob sie gleich nur einen wahrhaftigen Gott glauben und anbeten, so 
wissen sie doch nicht, was er gegen ihnen gesinnt ist, können sich auch keiner 
Liebe noch Gutes zu ihm versehen, darum sie in ewigem Zorn und Verdamm-
nis bleiben; denn sie den HERRN Christum nicht haben, dazu mit keinen Ga-
ben durch den heiligen Geist erleuchtet und begnadet sind.“17 

Das heilsnotwendige Bekennen wird für die Christen und die Kirche kon-
kret im Gottesdienst bzw. in den Sakramenten, in denen der auferstandene 
Christus selbst gegenwärtig ist und durch die von ihm eingesetzten Gnaden-
mittel wirkt. Wer am Tisch des Herrn teilhat, kann nicht zugleich am Götzen-
dienst bzw. am Tisch der Dämonen teilhaben18. So verknüpfen sich mit der 
Abendmahlsfeier schon in frühester Zeit feierliche Ausschließungsformeln19. 
Johannes Wirsching schreibt dazu: „Zum Sakrament des Altars hat darum von 
Anfang an die Lehre gehört, d.h. der Anspruch, die Heilswahrheit Jesu Christi 
verbindlich auszusagen; so ist die Abgrenzung gegen den Irrtum auch nicht 
erst durch spätere, einander bekämpfende Konfessionskirchen entstanden, wie 
immer wieder behauptet wird, sondern bereits mit dem Sakrament selbst gege-

12 Lk 24,27.45-47.
13 Mt 28,18-20; wichtig ist in diesem Zusammenhang die Verheißung Jesu an seine Jünger aus Lk 

10,16: Wer euch hört, der hört mich.
14 Vgl. vor allem Joh 20,31, aber auch Lk 1,4; Mt 28,20 u.a.m.
15 Joh 14,26; 16,14f.
16 1 Kor 12,3b: „Niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den heiligen Geist.“ 1 Joh 

4,2: „Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, daß Jesus Chri-
stus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott.“ Mit dem Christusbekenntnis einher geht 
als Wirkung des Geistes die Anrufung des Vaters im Namen Jesu (vgl. Röm 8,14-17; Gal 4,6f).

17 BSELK 1068,16-23 = BSLK 661,5-18; sprachlich leicht modernisiert.
18 1 Kor 10,14-22.
19 1 Kor 16,22; Offb 22,19; auch Did 10,6, ferner Röm 16,17-20; Gal 1,8f vgl. dazu Wirsching, 

Kirche, 158.
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ben.‘“20 Ahnliches gılt ach VOLL der auTie Wer Urc dıe aulTle mıt
Chrıstus verbunden 1m Geist (1ottes lebt. annn nıcht zugle1ic der unde. dem
Fleisch und der Welt gehorsam se1n21. In der Tauflıturgie außert sıch das dann
darın. da Christusbekenntnis und Absage den Teuftel ach dem Vorbıild
Chrıstı in Mt mıteinander verknüpft SINd. Als Antwort auf dıe Chrıistusof-
fenbarung ist das Bekennen „eIne Urfunktion der Kırche er Zeıiten und LO-
1LLC1L °Z Das Bekenntnis benennt den über eıt und Raum hınweg mıt sıch selbst
ıdentischen Chrıstusglauben und bezeugt damıt dıe Einheıt der Kırche /u-
gleich markıert jedes Bekenntnis auch Grenzen, denen der echte Christus-
glaube verlassen WwI1rd?2> Darum gehört ZU Begrıff des Bekenntnisses ach
Dietrich Bonhoeftfter „notwendig und unautgebbar der der Häresie‘24

erkmale schriıftgemäßen Bekenntnisses
Aus den bıblıschen Beobachtungen lassen sıch olgende Aspekte e1InNes

schrıftgemäßen Bekenntn1isverständnisses erheben. dıe urchweg auf dıe
lutherischen Bekenntnisse zutreftien.

Der christologisch-frinitarische Aspekt: Chrıstus selbst ordert se1Ne
Jünger ZU Bekenntnis heraus und sendet ıhnen den dazu nötıgen Geist. In-
sofern ist das Bekenntnis der Urc dıe Chrıistusoffenbarung gewirkte sprach-
1C us:  TUC des selızmachenden Chrıstusglaubens. Diıe Alternatıve ZU

(ilauben ist nıcht neutrale Verständnıislosigkeıt, sondern das Verleugnen der
ahrher 1m Unglauben, der 1U Urc e1n under des eılıgen (re1istes über-
wunden werden annn

Der existentielle Aspekt: Diıe Scheidung V OIl nglaube und (Gilaube VCI-

weılst zugle1c. auf den Exıistenzbruch., den jeder Chrıistusgläubige Urc dıe
aufTle und das in (r1eset7 und Evangelıum ergehende Wort der chrıft erleidet
als Rechtfertigung des unders Urc den (Gılauben Chrıstı wıllen [)Dar-

ogeht das Christusbekenntnis bzw. das (rotteslob ımmer einher mıt dem
Sundenbekenntnıs. Theologıe als (rotteslob (Doxologıie und Anthropologıe
als Buße Edmund C  ın sınd ZWeI Seıiten e1Iner edallle Ertahrbar aber
ist dieser Ex1istenzbruch 1m „„Gottesdienst mıt Taufteier und Herrenma der

20 Johannes Wirsching: Kırche ınd Pseudokırche Onturen der Häresıe, Göttingen 1990 15971
Das Ist das Ceierum (CC115C0U der Ermahnungen der neutestamentlıchen Brıefe, e 411e54M]
Taufparänesen SIN

27 Johannes Wirsching: Ärt. Bekenntnisschrıiften, 11 IRE 5,487.
2 Wirsching, Bekenntnisschrıiften, 490 „Das C hristusbekenntnis erweılst sSıch lebendig I1| 11-

dem CS Normen, G'Grenzbestimmungen aufstellt; CS hat iImmer HuCH Abgrenzungs-Cha-
rakter ınd SCNHE1ICE (zumındest vırtuell) ahrher VL Irrtum, Kırche VL Gegenkırche. Das
oılt nıcht Eerst ür e spateren oroßen Lehrkämpfe, SsOonNdern bereıts für C1ıe neutestamentlıche
TUuNZe1 der Kırche“

24 /Zitilert beı Wirsching, ehı  E
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ben.“20 Ähnliches gilt nach Mk 16,15f von der Taufe. Wer durch die Taufe mit 
Christus verbunden im Geist Gottes lebt, kann nicht zugleich der Sünde, dem 
Fleisch und der Welt gehorsam sein21. In der Taufliturgie äußert sich das dann 
darin, daß Christusbekenntnis und Absage an den Teufel nach dem Vorbild 
Christi in Mt 4 miteinander verknüpft sind. Als Antwort auf die Christusof-
fenbarung ist das Bekennen „eine Urfunktion der Kirche aller Zeiten und Zo-
nen“22. Das Bekenntnis benennt den über Zeit und Raum hinweg mit sich selbst 
identischen Christusglauben und bezeugt damit die Einheit der Kirche. Zu-
gleich markiert jedes Bekenntnis auch Grenzen, an denen der echte Christus- 
glaube verlassen wird23. Darum gehört zum Begriff des Bekenntnisses nach 
Dietrich Bonhoeffer „notwendig und unaufgebbar der der Häresie“24. 

2. Merkmale schriftgemäßen Bekenntnisses
Aus den biblischen Beobachtungen lassen sich folgende Aspekte eines 

schriftgemäßen Bekenntnisverständnisses erheben, die durchweg auf die 
lutherischen Bekenntnisse zutreffen.

1. Der christologisch-trinitarische Aspekt: Christus selbst fordert seine 
Jünger zum Bekenntnis heraus und sendet ihnen den dazu nötigen Geist. In-
sofern ist das Bekenntnis der durch die Christusoffenbarung gewirkte sprach-
liche Ausdruck des seligmachenden Christusglaubens. Die Alternative zum 
Glauben ist nicht neutrale Verständnislosigkeit, sondern das Verleugnen der 
Wahrheit im Unglauben, der nur durch ein Wunder des Heiligen Geistes über-
wunden werden kann. 

2. Der existentielle Aspekt: Die Scheidung von Unglaube und Glaube ver-
weist zugleich auf den Existenzbruch, den jeder Christusgläubige durch die 
Taufe und das in Gesetz und Evangelium ergehende Wort der Schrift erleidet 
als Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben um Christi willen. Dar-
um geht das Christusbekenntnis bzw. das Gotteslob immer einher mit dem 
Sündenbekenntnis. Theologie als Gotteslob (Doxologie) und Anthropologie 
als Buße (Edmund Schlink) sind zwei Seiten einer Medaille. Erfahrbar aber 
ist dieser Existenzbruch im „Gottesdienst mit Tauffeier und Herrenmahl“, der 

20 Johannes Wirsching: Kirche und Pseudokirche. Konturen der Häresie, Göttingen 1990, 159f.
21 Das ist das ceterum censeo der Ermahnungen der neutestamentlichen Briefe, die allesamt 

Taufparänesen sind.
22 Johannes Wirsching: Art. Bekenntnisschriften, in: TRE 5,487.
23 Wirsching, Bekenntnisschriften, 490: „Das Christusbekenntnis erweist sich lebendig nur, in-

dem es Normen, d. h. Grenzbestimmungen aufstellt; es hat immer auch Abgrenzungs-Cha-
rakter und scheidet (zumindest virtuell) Wahrheit von Irrtum, Kirche von Gegenkirche. Das 
gilt nicht erst für die späteren großen Lehrkämpfe, sondern bereits für die neutestamentliche 
Frühzeit der Kirche.“

24 Zitiert bei Wirsching, ebd.
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damıt zugle1c. dıe „Normalsıtuation ü} bzw. den or1g1nären „Sıtz 1m en  «C
der Rechtfertigung WI1e des adurch gewırkten Bekenntn1isses darstellt

Der kıiırchliche Aspekt: Das Sub] ekt des Bekenntnisses ist kollektiv. er
Bekenner stimmt e1in in den Chor derer. dıe VOIL ıhm. mıt ıhm und ach ıhm
bekennen. Im Bekenntnis geben er nıcht Chrısten oder Theologen iıhre Prı1-
vatmeınung kund. sondern 1eTr meldet sıch dıe Kırche Wort, dıe VOLr er
Welt und für alle eıt Rechenscha über iıhren (Gilauben o1bt

In der Abfolge der Bekenntnisschriften wırd das adurch CUUlC. da dıe
altkırchlichen Bekenntnisse als Voraussetzung e1igenen Bekennens VOLANSC-
stellt S1Nd26. Hıstorıisch ist wahrzunehmen. dal3 dıe Bekenntnisschriften Z Wl

VOLL Theologen, insbesondere V OIl Melanc  on und Luther. vertfalt wurden.
Angenommen aber wurden S16 urc Reprasentanten der Kırchen und (1e-
meıinden., dıe in diesem (Gılauben e1INs geworden Sa gehören den Tst-
unterzeichnern des Augsburgischen Bekenntnisses der Kurfürst VOLL Sachsen.
der arkgra VOLL Brandenburg., dıe Herzöge VOLL üuneburg, der andgra VOLL

Hessen, der Furst VOLL Anhalt SOWI1Ee dıe Stadtregierungen VOLL ürnberg und
Reutlıngen als Repräsentanten der Kırchen in iıhren Terrıtorien?”. Unterzeıich-
1LLCI der Schmalkaldıschen Artıkel VOIlL 537 wıiıederum WAadl e1ne 1e17a VOLL

Theologen, dıe entweder Unıiversitätsprotessoren oder ın kırchenleıiten-
der Verantwortung estanden?®. Proklamıiert wurden dıe Bekenntnisschrıften
nıcht 1m prıvaten Kämmerleın, sondern ın der kırchlichen Öffentlichkeit. Sa
wurde das Augsburgische Bekenntnis 53(%) auf dem Reıichstag ugsburg
VOLr Kaiser und e1C verlesen als Nachweıs. da dıe reformatorıischen (1e-
meınden auf dem en VOLL chrıft und altkırchlıchem Bekenntnis standen.
Diıe Schmalkaldıschen Artıkel VOLL Martın Luther wıiıederum bestimmt
für e1in angekündıgtes kırchliches Konzıl in Mantua., das aber dann nıcht
estande kam G'leichwohl etzten dıe Miıtglıeder der Bundesversammlung VOLL

Schmalkalden 537 iıhre Unterschriuft unter Luthers Artıkel und wurden diesel-
ben 544 (für den Reıichstag Speyer) ZUT Bekenntnisschriuft rthoben Diıe
Konkordientorme VOLL 577 wıederum verdankt sıch e1ner über viele TE
hınzıehenden intensıven usammenarbeıt V OIl lutherischen Theologen VOIL-

neNnmlıc d ul Sachsen. Nor:  eutschland und Württemberg und hatte das Zael,
innerhalb des lutherischen Lagers aufgebrochene Lehrditterenzen beizulegen.
Ihre Vertfasser wIiesen S16 nıcht „„als Bekenntnis“ dUS, „sondern als Inter-

25 Wirsching, Bekenntnisschrıiften, 490
76 Das oılt ür das apostolıische Bekenntni1s, das Bekenntn1is V(CHL Nıcaea-Constantinopel und für

das sogenannte Athanasıanısche Bekenntnis. /7u e21ACNien Ist ber auch, da 3 1M Anhang der
Bekenntnisschrıiften eın Katalog V(CHL Zeugnissen ALLS der en Kırche en ıst  ' e das
reformatorısche Verstandnıs der Person Jesu C hrıstı bzw. Se1lner beıden Naturen bestätigen,

C1ıe Bestimmungen des Kaoanzıls VL (halcedon Z U Verhaltnıs der oöttlıchen ınd
menschliıchen aturen Jesu C hrıstı zuelinander (BSELK 1613,2)

AF OLD
2 Vel 780785
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damit zugleich die „Normalsituation“25 bzw. den originären „Sitz im Leben“ 
der Rechtfertigung wie des dadurch gewirkten Bekenntnisses darstellt. 

3. Der kirchliche Aspekt: Das Subjekt des Bekenntnisses ist kollektiv. Jeder 
Bekenner stimmt ein in den Chor derer, die vor ihm, mit ihm und nach ihm 
bekennen. Im Bekenntnis geben daher nicht Christen oder Theologen ihre Pri-
vatmeinung kund, sondern hier meldet sich die Kirche zu Wort, die vor aller 
Welt und für alle Zeit Rechenschaft über ihren Glauben gibt.

In der Abfolge der Bekenntnisschriften wird das dadurch deutlich, daß die 
altkirchlichen Bekenntnisse als Voraussetzung eigenen Bekennens vorange-
stellt sind26. Historisch ist wahrzunehmen, daß die Bekenntnisschriften zwar 
von Theologen, insbesondere von Melanchthon und Luther, verfaßt wurden. 
Angenommen aber wurden sie durch Repräsentanten der Kirchen und Ge-
meinden, die in diesem Glauben eins geworden waren. So gehören zu den Erst-
unterzeichnern des Augsburgischen Bekenntnisses der Kurfürst von Sachsen, 
der Markgraf von Brandenburg, die Herzöge von Lüneburg, der Landgraf von 
Hessen, der Fürst von Anhalt sowie die Stadtregierungen von Nürnberg und 
Reutlingen als Repräsentanten der Kirchen in ihren Territorien27. Unterzeich-
ner der Schmalkaldischen Artikel von 1537 wiederum war eine Vielzahl von 
Theologen, die entweder Universitätsprofessoren waren oder in kirchenleiten-
der Verantwortung standen28. Proklamiert wurden die Bekenntnisschriften 
nicht im privaten Kämmerlein, sondern in der kirchlichen Öffentlichkeit. So 
wurde das Augsburgische Bekenntnis 1530 auf dem Reichstag zu Augsburg 
vor Kaiser und Reich verlesen als Nachweis, daß die reformatorischen Ge-
meinden auf dem Boden von Schrift und altkirchlichem Bekenntnis standen. 
Die Schmalkaldischen Artikel von Martin Luther waren wiederum bestimmt 
für ein angekündigtes kirchliches Konzil in Mantua, das aber dann nicht zu-
stande kam. Gleichwohl setzten die Mitglieder der Bundesversammlung von 
Schmalkalden 1537 ihre Unterschrift unter Luthers Artikel und wurden diesel-
ben 1544 (für den Reichstag zu  Speyer) zur Bekenntnisschrift erhoben. Die 
Konkordienformel von 1577 wiederum verdankt sich einer über viele Jahre 
hinziehenden intensiven Zusammenarbeit von lutherischen Theologen vor-
nehmlich aus Sachsen, Norddeutschland und Württemberg und hatte das Ziel, 
innerhalb des lutherischen Lagers aufgebrochene Lehrdifferenzen beizulegen. 
Ihre Verfasser wiesen sie nicht „als neues Bekenntnis“ aus, „sondern als Inter-

25 Wirsching, Bekenntnisschriften, 490.
26 Das gilt für das apostolische Bekenntnis, das Bekenntnis von Nicaea-Constantinopel und für 

das sogenannte Athanasianische Bekenntnis. Zu beachten ist aber auch, daß im Anhang der 
Bekenntnisschriften ein Katalog von Zeugnissen aus der Alten Kirche zu finden ist, die das 
reformatorische Verständnis der Person Jesu Christi bzw. seiner beiden Naturen bestätigen, so 
z. B. die Bestimmungen des Konzils von Chalcedon (451) zum Verhältnis der göttlichen und 
menschlichen Naturen Jesu Christi zueinander (BSELK 1613,2).

27 BSELK 222-225.
28 Vgl. BSELK 780-785.
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pretatıon der (A29 Im /usammenhang mıt der Veröffentlichung der Konkor-
dıentormel kam s dann 25 August 58() in Dresden ZUX Zusammenstel-
lung des Konkordienbuches., das viele lutherische Kırchen in Deutschlan: und
in der Welt als Lehrgrundlage dUHSCHOLILIL en (allerdıngs teıls mıt. teıls
ohne Konkordienformel). 1ne lateiımnısche Fassung erschlıen 584 ın Le1ipz1g°9.

Der eschatologische Aspekt: es Bekenntnıis., das auf dıe Chrıistusof-
fenbarung antwortet, wırd abgelegt 1m Angesıcht des auferstandenen., in seilIner
Kırche gegenwärtigen und Jungsten lag ZU Grericht wıederkommenden
Herrn®}. rst dann wırd der Streıt zwıschen (ılaube und nglaube aufgehoben
und dıe endgültige Scheidung vollzogen. Angesıchts der He1ilsnotwendigkeıt
des rechten aubens bzw. der rechten TE hat das kırchliche Bekenntnis
auch eine emım1nent seelsorglıche Bedeutung>?., Denn letztlich ist s nıchts
deres als e1ne ınübung 1Ns terben bzw. dıe Vorbereıitung auf das Jungste
Grericht®.

Das Bekenntnis In der Geschichte Ite Kirche un Reformation
Laotet dıe Ite Kırche dıe „theologısche“ Seıte des Christusbekenntnisses

in (Grestalt des trimıtarıschen (rotteslobes dUS, wendet sıch dıe Reformatıon
der „anthropologıschen“ (Anthropologıe dıe Lehre vVo Menschen) Seıte in
(Grestalt des Suüundenbekenntn1ısses Dies wırd sowochl 1m Augsburgischen
Bekenntnis als auch in Luthers Katechıismen., den reformator1ıschen Girundbe-
kenntnissen, sehr schön euil1ic Denn 1eTr WI1e dort werden dıe Konsequen-
Z des altkırchlichen Christusbekenntnisses für dıe TE V OIl der rlösung
des Menschen dargelegt*“*. Diıe lutherischen Bekenner verstehen ıhr Bekennt-

7U Irene Dingel: l utherische Bekenntnisbildung zwıschen theolog1scher Abgrenzung ınd Inte-
oration, 11 A 2016 149-169, 1er 151

4() /7u den Tiıtelblattern vel 61 /ur Lıste der Unterzeichner des Koaonkorcdienbuchs vel
28-33

Vel. TeC Peoefters: /ur A ktualıtat der geistlıchen Intention ınd theolog1schen Struktur der
( onfessio0 Augustana, 11 /ur bleibenden A ktualıtat des Augsburger Bekenntn1isses. FuH 25
Hamburg 1981 160  w Armın Wenz: Das Wort (10ttes (rericht ınd Kettung Untersuchungen

Autorıitat der eılıgen Schrıft 1n Bekenntnis ınd TE der Kırche (FSÖTh 75), Göttingen
1996 mıt AÄAnm. 25

5 Vel. JochenHer Seelsorgerlıche Verantwortung für e (1e2men1ınde: Das Irostamt des Pfarrers

49
1n den Iutherischen Bekenntnisschrıiften, 11 l utherische eıtrage 1999 4155
Vel. DBaur, Bekenntn1s, 8 „Im Bekenntnis wırd bezeugt UunNnt« ‚proklamıiert’ da und WIE
das Wort (10ttes e Ehre C hrıstı aufrıchtet ınd verwiırrte (Tew1lssen rostet (vegl pologıe

IV) 21 WwIırd eutlıch, daß. iImmer 1e5 geschieht, letzte Entscheidungen anbrechen.
SO ogehört das Bekenntnis selhest 1n den amp: des ITE ILULLL C hrıstı adVersus ITE ILULLL Diaabaolı
Insofern CS 1e5 alg nleıtung ZUL TE LUL,  ' nımmt CS e FEınheıit der Kırche 1n l1hrer geschicht-
lıchen Ständıgkeıt wahr.  .

34 Vel. Wılhelm Mauyurvyer‘: Hıstorischer Kkommentar (onfessio Augustana. Band Theolo-
gısche robleme, (iutersloh 1978 „Kenntnis des dreiein1gen (10ttes Iso Ist (ılaubenser-
kenntn1s, aufe Sıch e Rechtfertigung egründet.”
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pretation der CA“29. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Konkor-
dienformel kam es dann am 25. August 1580 in Dresden zur Zusammenstel-
lung des Konkordienbuches, das viele lutherische Kirchen in Deutschland und 
in der Welt als Lehrgrundlage angenommen haben (allerdings teils mit, teils 
ohne Konkordienformel). Eine lateinische Fassung erschien 1584 in Leipzig30. 

4. Der eschatologische Aspekt: Jedes Bekenntnis, das auf die Christusof-
fenbarung antwortet, wird abgelegt im Angesicht des auferstandenen, in seiner 
Kirche gegenwärtigen und am Jüngsten Tag zum Gericht wiederkommenden 
Herrn31. Erst dann wird der Streit zwischen Glaube und Unglaube aufgehoben 
und die endgültige Scheidung vollzogen. Angesichts der Heilsnotwendigkeit 
des rechten Glaubens bzw. der rechten Lehre hat das kirchliche Bekenntnis 
auch eine eminent seelsorgliche Bedeutung32. Denn letztlich ist es nichts an-
deres als eine Einübung ins Sterben bzw. die Vorbereitung auf das Jüngste 
Gericht33.

3. Das Bekenntnis in der Geschichte: Alte Kirche und Reformation
Lotet die Alte Kirche die „theologische“ Seite des Christusbekenntnisses 

in Gestalt des trinitarischen Gotteslobes aus, so wendet sich die Reformation 
der „anthropologischen“ (Anthropologie = die Lehre vom Menschen) Seite in 
Gestalt des Sündenbekenntnisses zu. Dies wird sowohl im Augsburgischen 
Bekenntnis als auch in Luthers Katechismen, den reformatorischen Grundbe-
kenntnissen, sehr schön deutlich. Denn hier wie dort werden die Konsequen-
zen des altkirchlichen Christusbekenntnisses für die Lehre von der Erlösung 
des Menschen dargelegt34. Die lutherischen Bekenner verstehen ihr Bekennt-

29 Irene Dingel: Lutherische Bekenntnisbildung zwischen theologischer Abgrenzung und Inte-
gration, in: LuThK 40, 2016, 149-169, hier 151.

30 Zu den Titelblättern vgl. BSELK 6f. Zur Liste der Unterzeichner des Konkordienbuchs vgl. 
BSELK 28-33.

31 Vgl. Albrecht Peters: Zur Aktualität der geistlichen Intention und theologischen Struktur der 
Confessio Augustana, in: Zur bleibenden Aktualität des Augsburger Bekenntnisses. FuH 25, 
Hamburg 1981, 160; Armin Wenz: Das Wort Gottes – Gericht und Rettung. Untersuchungen 
zur Autorität der Heiligen Schrift in Bekenntnis und Lehre der Kirche (FSÖTh 75), Göttingen 
1996, 17 mit Anm. 25.

32 Vgl. Jochen Eber: Seelsorgerliche Verantwortung für die Gemeinde: Das Trostamt des Pfarrers 
in den lutherischen Bekenntnisschriften, in: Lutherische Beiträge 4, 1999, 41-58.

33 Vgl. Baur, Bekenntnis, 288: „Im Bekenntnis wird bezeugt und ‚proklamiert’ …, daß und wie 
das Wort Gottes die Ehre Christi aufrichtet und verwirrte Gewissen tröstet (vgl. Apologie zu 
CA IV). Dabei wird deutlich, daß, wo immer dies geschieht, letzte Entscheidungen anbrechen. 
So gehört das Bekenntnis selbst in den Kampf des regnum Christi adversus regnum Diaboli … 
Insofern es dies als Anleitung zur Lehre tut, nimmt es die Einheit der Kirche in ihrer geschicht-
lichen Ständigkeit wahr.“

34 Vgl. Wilhelm Maurer: Historischer Kommentar zur Confessio Augustana. Band 2. Theolo-
gische Probleme, Gütersloh 1978, 20: „Kenntnis des dreieinigen Gottes also ist Glaubenser-
kenntnis, auf die sich die Rechtfertigung gründet.“
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n1s als „Wıederholung“ und Bestätigung des altkırchlichen aubens 11-
über Irrtumern iıhrer e1igenen eıt Im (irunde wollen insbesondere dıe e-
rischen Bekenntnisschriften ze1ıgen, dal3 S1e€ das Christusbekenntnis. aber auch
das Bekenntnis ZU eılıgen Geilst, ernster nehmen und in Verkündigung und
Seelsorge konsequenter ZUT Geltung bringen als iıhre altgläubıgen und schwär-
merıschen Gegenspieler. Das kommt insbesondere darın ZU us  TUuC. dal3
in den Bekenntnisschriften dıe Ehre Chrıstı mıt dem Irost der
gefochtenen (rTew1lssen als tragende Moaotıvatıon für das e1ıgene Bekennen und
als inhaltlıches Krıterimum der rechten TE unzählıge ale benannt WwI1rd->.
uch 1eTr egegnen WIT wıieder dem bıblıschen Mıteinander V OIl undenDe-
kenntnis und (rotteslob

Sowohl für dıe Ite Kırche als auch für dıe Reformationszeıt hat 111a 1M-
ICI wıeder auf e1ine JEWISSE Verschiebung ın der Struktur der Bekenntnisse
hingewı1esen. Während Apostolıcum und Nıcaeno-Konstantinopolıtanum in
der Form des ex1istentiellen Bekennens und damıt ın der ersten Person vertfalt
sınd. alst sıch 1m Athanasıanum e1ne Objektivierung und Intellektualisierung
der nhalte wahrnehmen”®®. Das wıederhaoalt sıch ın JeEWISSeET Welse 1m Jahr-
hundert mıt der Konkordienftorme Dıe trühen reformatorıischen Bekenntnisse
geben in der Form des schlıchten Berichtes, 1m Fall der Katech1ismen in der
Form der Anleıtung, us  un darüber, WdS in den Kırchen. für dıe S16 SPIC-
chen, bereıts VOLr und unabhängıg VOLL der Abfassung VOLL Bekenntnisschriuf-
ten gottesdienstliıch verkündet bzw. gelehrt wI1rd>”. Miıt der Konkordienforme
wırd das Bekenntnis auch ZUX Lehrverpfiichtung. Damıuıt wahrt das lutherische
Bekenntnis dıe Balance zwıschen dem ex1istentiellen Charakter des Bekennt-
NISsSes für dıe Heılsfrage des einzelnen Chrıisten und dem kırchliıchen C’ha-
rakter des Bekenntnisses für dıe generationenübergreifende (remelmnschaft der
eılıgen.

Demgegenüber tallen der persönlıch-exıstentielle und der kırchliche AS-
pekt des Bekennens in der reformıerten und ın der römıschen Kırche auf J6
besondere Welse auselinander.

Im Hıntergrund steht auf reformierter Seıte e1n Schriftverständnıis. in dem
dıe Verbindung V OIl Geist und Buchstabe der chrıft gelockert ist>S Das Wort

49 Vel Carl Heınz AafsScCHOoW Der angefochtene (1laube. Anfangs- und G'Grundprobleme der Dog-
matık, Auflage, (ıiutersloh 1983 270 „Das Bekenntnis regelt nıcht Lehraussagen ber e
Machtauseimandersetzung zwıschen dem TEL Deıl und dem TEL Dıiabolı Ssondern das
Bekenntnis ereignet selhest dıiesen ampfT, ıIndem CS den S1e2, oglor1am el honorem C hrıstı be-
ZEeUgT, WOrIN Sıch e certitudo des getrösteten (Jew1sSsens ausspricht.“

30 Vel aZu Wirsching, Bekenntnisschrıiften, 49°
57 Vel Heıinrıch Bornkamm: Das Jahrhundert der Reformatıon. (1estalten ınd Krafte, Auflage,

Göttingen 1966 270 „Die ( onfessio0 Augustana konstitiert nıcht e1ne schriıftgemaß enrende

E
Kırche, SOonNdern bezeugt 1hr Vorhandenselin.“
/ur dahınterstehenden, V(CHL Luther scharf abgelehnten „Aistinct1i0 metaphysıca"” vel (10ttfried
Martens: Dhe Rechtfertigung des Siunders Rettungshandeln (10ttes der hıstorıisches Inter-
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nis als „Wiederholung“ und Bestätigung des altkirchlichen Glaubens gegen-
über Irrtümern ihrer eigenen Zeit. Im Grunde wollen insbesondere die luthe-
rischen Bekenntnisschriften zeigen, daß sie das Christusbekenntnis, aber auch 
das Bekenntnis zum Heiligen Geist, ernster nehmen und in Verkündigung und 
Seelsorge konsequenter zur Geltung bringen als ihre altgläubigen und schwär-
merischen Gegenspieler. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, daß 
in den Bekenntnisschriften die Ehre Christi zusammen mit dem Trost der an-
gefochtenen Gewissen als tragende Motivation für das eigene Bekennen und 
als inhaltliches Kriterium der rechten Lehre unzählige Male benannt wird35. 
Auch hier begegnen wir wieder dem biblischen Miteinander von Sündenbe-
kenntnis und Gotteslob. 

Sowohl für die Alte Kirche als auch für die Reformationszeit hat man im-
mer wieder auf eine gewisse Verschiebung in der Struktur der Bekenntnisse 
hingewiesen. Während Apostolicum und Nicaeno-Konstantinopolitanum in 
der Form des existentiellen Bekennens und damit in der ersten Person verfaßt 
sind, läßt sich im Athanasianum eine Objektivierung und Intellektualisierung 
der Inhalte wahrnehmen36. Das wiederholt sich in gewisser Weise im 16. Jahr-
hundert mit der Konkordienformel. Die frühen reformatorischen Bekenntnisse 
geben in der Form des schlichten Berichtes, im Fall der Katechismen in der 
Form der Anleitung, Auskunft darüber, was in den Kirchen, für die sie spre-
chen, bereits vor und unabhängig von der Abfassung von Bekenntnisschrif-
ten gottesdienstlich verkündet bzw. gelehrt wird37. Mit der Konkordienformel 
wird das Bekenntnis auch zur Lehrverpflichtung. Damit wahrt das lutherische 
Bekenntnis die Balance zwischen dem existentiellen Charakter des Bekennt-
nisses für die Heilsfrage des einzelnen Christen und dem kirchlichen Cha-
rakter des Bekenntnisses für die generationenübergreifende Gemeinschaft der 
Heiligen.

Demgegenüber fallen der persönlich-existentielle und der kirchliche As-
pekt des Bekennens in der reformierten und in der römischen Kirche auf je 
besondere Weise auseinander. 

Im Hintergrund steht auf reformierter Seite ein Schriftverständnis, in dem 
die Verbindung von Geist und Buchstabe der Schrift gelockert ist38. Das Wort 

35 Vgl. Carl Heinz Ratschow: Der angefochtene Glaube. Anfangs- und Grundprobleme der Dog-
matik, 5. Auflage, Gütersloh 1983, 220: „Das Bekenntnis regelt nicht Lehraussagen über die 
Machtauseinandersetzung zwischen dem regnum Dei und dem regnum Diaboli, sondern das 
Bekenntnis ereignet selbst diesen Kampf, indem es den Sieg, gloriam et honorem Christi be-
zeugt, worin sich die certitudo des getrösteten Gewissens ausspricht.“

36 Vgl. dazu Wirsching, Bekenntnisschriften, 492.
37 Vgl. Heinrich Bornkamm: Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte, 2. Auflage, 

Göttingen 1966, 220: „Die Confessio Augustana konstituiert nicht eine schriftgemäß lehrende 
Kirche, sondern bezeugt ihr Vorhandensein.“

38 Zur dahinterstehenden, von Luther scharf abgelehnten „distinctio metaphysica“ vgl. Gottfried 
Martens: Die Rechtfertigung des Sünders – Rettungshandeln Gottes oder historisches Inter-
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wırkt nıcht eftektiv. WdS s sagl, sondern hat lediglıch Verweıisungsfunktion
auf dıe hınter den Texten lıegende, unverfügbare Geistwirklıchkeit. Diesem
aktualıstischen Wortverständnıs. wonach das verkündıgte Wort immer 1U J6
und dann Wort (1ottes wırd, W CLLLL der heıilıge Geist s wıll. entspricht e1in 111A1-

kantes Kırchenverständn1s>* und Bekenntn1isverständnis. Wiıchtig ist 1leın.
WdS Jeweıls mMmoOomentan in der e1igenen (regenwart als richtig erkannt oder erleht
wıiırdde. Eın Einstımmen in das Bekenntnis der (renerationen VOIr uLLS5 ist dem
gegenüber allentalls zweıtrang1g. „ 0 Tklärt s sıch da s e1ın einzelnes
Bekenntnis o1bt, das en reformıerten Kırchen gemeInsam ware., nıcht e1IN-
mal das Apostolıkum.““

Auf romischer Seıte wırd dagegen das verbindliıche Irken des (reistes
ausgeweltet, da s chrıft und Tradıtion gleichermaßen umtalit 1C dıe
chrıft alleın wırkt und pra den (Gilauben inhaltlıch, sondern dieser ebt VOLL

der gesamtkırchlichen Tradıtion. Sa können Urc das Lehramt 1m /usam-
menwırken mıt dem G'laubensbewulßtsein der Kırche auch Dogmen als £e1185-
notwendıg aufgestellt werden. dıe ın den apostolıschen en keiınen An-
halt hab

Bekenntnisbindung un kırchliche Existenz
Praktische Folgerungen

Gegenüber den beıden geschilderten Extremlösungen erweıst sıch dıe
lutherische Kırche auch in diesem un als „Mıtte der Konfessionen ( Wıl-
helm Öhe). indem S1e€ 1D11SC sachgemäß 21 Aspekte des Bekenntnisses,
den persönlıchen und den kırchlichen. ZUT Geltung bringt. ugle1c steht damıt
TE111C auch dıe oppelte Versuchung VOLr ugen, der lutherisches Bekenntnis
bzw. lutherische Kırche en Zeıiten ausgesetzt ist.

Geschichtlich gesehen hat 1m Raum des „Protestantismus“ das reformı1erte
Bekenntnisverständnıs den S1692 davongetragen. An „dıe Stelle des objektiv

pretament” (FSÖTh 6, Göttingen 1992 330) / um entsprechenden, ebenfalls reformıerter
AÄAnschauung folgenden und ür das Lehr- ınd Bekenntnisverstandnıs folgenreichen A x10m

3U
„Cnıtum INcapaxX ını nıtı"“ vel ebd. 334
Vel. Wirsching, Bekenntnisschrıiften, 495  ' SASSE, In STAl 21 „Fur den reformıerten (1lauben
Ist e wahre Kırche eın ırdısch-geschichtlicher Tatbestand, keıne kontiınmerliche atlsache
der (reschichte S1e Ist CLWAaS, WAd>Ss ]e ınd dann ZU Ereign1s wırd, namlıch überall dort ınd 11L

dort, ott oefällt, das gepredigte Menschenwort durch selInen (rJe1st Z U (10tteswort
machen und durch 1e5 Se1n Wort e ZUL Selıgkeıt Bestimmten Se1lner Kırche berufen.
ach c1eser AÄAnschauung annn CS zwıschen ULISCICTIL Bekennen ınd dem der (12nNeratiıonen VL

U1 und ach U1I15 keıne Kontinmultäat geben.  .
40 Vel. Wirsching, Bekenntnisschrıiften, 502 „Das Bekenntnis Ist 1er nıcht prımar e Prokla-

matıon der endzeıtlıchen Herrschaft Jesu Chrıstı, SsonNdern 11L der Ausdruck ür elne A KLUEelEe
rfahrung cd1eser Herrschaft: das Bekenntnis o1bt236  Armin Wenz  wirkt nicht effektiv, was es sagt, sondern hat lediglich Verweisungsfunktion  auf die hinter den Texten liegende, unverfügbare Geistwirklichkeit. Diesem  aktualistischen Wortverständnis, wonach das verkündigte Wort immer nur je  und dann Wort Gottes wird, wenn der heilige Geist es will, entspricht ein mar-  kantes Kirchenverständnis®® und Bekenntnisverständnis. Wichtig ist allein,  was jeweils momentan in der eigenen Gegenwart als richtig erkannt oder erlebt  wird*®, Ein Einstimmen in das Bekenntnis der Generationen vor uns ist dem  gegenüber allenfalls zweitrangig. „So erklärt es sich ..., daß es kein einzelnes  Bekenntnis gibt, das allen reformierten Kirchen gemeinsam wäre, nicht ein-  mal das Apostolikum.““#!  Auf römischer Seite wird dagegen das verbindliche Wirken des Geistes  ausgeweitet, so daß es Schrift und Tradition gleichermaßen umfaßt. Nicht die  Schrift allein wirkt und prägt den Glauben inhaltlich, sondern dieser lebt von  der gesamtkirchlichen Tradition. So können durch das Lehramt im Zusam-  menwirken mit dem Glaubensbewußtsein der Kirche auch Dogmen als heils-  notwendig aufgestellt werden, die in den apostolischen Schriften keinen An-  halt haben.  4. Bekenntnisbindung und kirchliche Existenz  — Praktische Folgerungen  Gegenüber den beiden geschilderten Extremlösungen erweist sich die  lutherische Kirche auch in diesem Punkt als „Mitte der Konfessionen“ (Wil-  helm Löhe), indem sie biblisch sachgemäß beide Aspekte des Bekenntnisses,  den persönlichen und den kirchlichen, zur Geltung bringt. Zugleich steht damit  freilich auch die doppelte Versuchung vor Augen, der lutherisches Bekenntnis  bzw. lutherische Kirche zu allen Zeiten ausgesetzt ist.  Geschichtlich gesehen hat im Raum des „Protestantismus‘ das reformierte  Bekenntnisverständnis den Sieg davongetragen. An „die Stelle des objektiv  pretament? (FSÖTh 64), Göttingen 1992, 330. Zum entsprechenden, ebenfalls reformierter  Anschauung folgenden und für das Lehr- und Bekenntnisverständnis folgenreichen Axiom  39  „finitum incapax infiniti“ vgl. ebd., 334.  Vgl. Wirsching, Bekenntnisschriften, 495; Sasse, In statu I, 21: „Für den reformierten Glauben  ist die wahre Kirche kein irdisch-geschichtlicher Tatbestand, keine kontinuierliche Tatsache  der Geschichte. Sie ist etwas, was je und dann zum Ereignis wird, nämlich überall dort und nur  dort, wo es Gott gefällt, das gepredigte Menschenwort durch seinen Geist zum Gotteswort zu  machen und durch dies sein Wort die zur Seligkeit Bestimmten zu seiner Kirche zu berufen.  Nach dieser Anschauung kann es zwischen unserem Bekennen und dem der Generationen vor  uns und nach uns keine Kontinuität geben.“  40  Vegl. Wirsching, Bekenntnisschriften, 502: „Das Bekenntnis ist hier nicht primär ... die Prokla-  mation der endzeitlichen Herrschaft Jesu Christi, sondern nur der Ausdruck für eine aktuelle  Erfahrung dieser Herrschaft; das Bekenntnis gibt ... ein quantitativ zufälliges Konglomerat  von Schriftwahrheiten wieder, aber nicht die qualitative Mitte der Schrift.“  41  Sasse, In statu I, 20eın quantıtativ zufälliıges onglomerat
VL Schrıiıftwahrheıiten wıeder, ber nıcht e qualıtatıive Mıtte der Schrıft.“
SASSE, In STAl }
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wirkt nicht effektiv, was es sagt, sondern hat lediglich Verweisungsfunktion 
auf die hinter den Texten liegende, unverfügbare Geistwirklichkeit. Diesem 
aktualistischen Wortverständnis, wonach das verkündigte Wort immer nur je 
und dann Wort Gottes wird, wenn der heilige Geist es will, entspricht ein mar-
kantes Kirchenverständnis39 und Bekenntnisverständnis. Wichtig ist allein, 
was jeweils momentan in der eigenen Gegenwart als richtig erkannt oder erlebt 
wird40. Ein Einstimmen in das Bekenntnis der Generationen vor uns ist dem 
gegenüber allenfalls zweitrangig. „So erklärt es sich …, daß es kein einzelnes 
Bekenntnis gibt, das allen reformierten Kirchen gemeinsam wäre, nicht ein-
mal das Apostolikum.“41

Auf römischer Seite wird dagegen das verbindliche Wirken des Geistes 
ausgeweitet, so daß es Schrift und Tradition gleichermaßen umfaßt. Nicht die 
Schrift allein wirkt und prägt den Glauben inhaltlich, sondern dieser lebt von 
der gesamtkirchlichen Tradition. So können durch das Lehramt im Zusam-
menwirken mit dem Glaubensbewußtsein der Kirche auch Dogmen als heils-
notwendig aufgestellt werden, die in den apostolischen Schriften keinen An-
halt haben. 

4. Bekenntnisbindung und kirchliche Existenz  
– Praktische Folgerungen

Gegenüber den beiden geschilderten Extremlösungen erweist sich die 
lutherische Kirche auch in diesem Punkt als „Mitte der Konfessionen“ (Wil-
helm Löhe), indem sie biblisch sachgemäß beide Aspekte des Bekenntnisses, 
den persönlichen und den kirchlichen, zur Geltung bringt. Zugleich steht damit 
freilich auch die doppelte Versuchung vor Augen, der lutherisches Bekenntnis 
bzw. lutherische Kirche zu allen Zeiten ausgesetzt ist. 

Geschichtlich gesehen hat im Raum des „Protestantismus“ das reformierte 
Bekenntnisverständnis den Sieg davongetragen. An „die Stelle des objektiv 

pretament? (FSÖTh 64), Göttingen 1992, 330. Zum entsprechenden, ebenfalls reformierter 
Anschauung folgenden und für das Lehr- und Bekenntnisverständnis folgenreichen Axiom 
„finitum incapax infiniti“ vgl. ebd., 334.

39 Vgl. Wirsching, Bekenntnisschriften, 495; Sasse, In statu I, 21: „Für den reformierten Glauben 
ist die wahre Kirche kein irdisch-geschichtlicher Tatbestand, keine kontinuierliche Tatsache 
der Geschichte. Sie ist etwas, was je und dann zum Ereignis wird, nämlich überall dort und nur 
dort, wo es Gott gefällt, das gepredigte Menschenwort durch seinen Geist zum Gotteswort zu 
machen und durch dies sein Wort die zur Seligkeit Bestimmten zu seiner Kirche zu berufen. 
Nach dieser Anschauung kann es zwischen unserem Bekennen und dem der Generationen vor 
uns und nach uns keine Kontinuität geben.“ 

40 Vgl. Wirsching, Bekenntnisschriften, 502: „Das Bekenntnis ist hier nicht primär … die Prokla-
mation der endzeitlichen Herrschaft Jesu Christi, sondern nur der Ausdruck für eine aktuelle 
Erfahrung dieser Herrschaft; das Bekenntnis gibt … ein quantitativ zufälliges Konglomerat 
von Schriftwahrheiten wieder, aber nicht die qualitative Mitte der Schrift.“

41 Sasse, In statu I, 20
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wahren. rechtliıch gesicherten Bekenntn1isses““ ist in der Neuzeıt „dıe persönlı-
che Überzeugung getreten *, In der Neuzeıt wırd Kontessionalıtät 1m uther1-
schen SInn TE111C nıcht 1LLUL Urc dıe anderen Kontessionen herausgefordert,
sondern auch Urc das Gegenüber e1InNes dogmenkrıtischen Liıberalısmus e1-
nerseılts und e1InNes bekenntnislosen Bıblızısmus andererseıits. Hıer WI1e dort ist
sehr oft e1ne kämpferische Bekenntnisteimdlichken teststellbar. dıe 1U  — TEe1NC
wıederum selber dazu ne192t, HECUC, bısher nıe dagewesene Dogmatısıierungen
mıt en Konsequenzen bıs hın ZU Ausschlul3 dus der Kırche autzustellen4+4*.
In dieser Sıtuation der mehrtachen Zerrnissenheıt der (lutherischen) Kırche
annn e1ne Wıederaneignung des Bekenntnisses ungeahnten „Freıiheıitser-
fahrungen tühren

Das erı zunächst einmal dıe rage ach der Verkündigung, Unter-
we1sung und Seelsorge in der (rTemel1nde. Hermann Sasse schreı1bt: „Aufgabe
des kırchlichen Bekenntnisses aber ist UD das rechte Schrittverständnıis.
welchem dıe Kırche gelangt 1st, auszusprechen, den Pfarrern helfen. dal3
iıhre Verkündigung 1m Rahmen der reinen TE ble1ıbt. und dıe (tTememnden
VOLr Predigerwillkür und VOLr alscher Schriftauslegung schützen. In dıe-
c Sinne tut das kırchliche Bekenntnis ‚Dıenst Wort‘.“> Als Klärung des
Schriftverständnisses IN den heilsnotwendigen Fragen stellt das Bekenntnis
einen Schutz der (Jemeinden WIE der rediger dar gegenüber en Anspru-
chen auf eine Deutungshoheit uüber die Schrift. Diese Schutzfunktion Irı
insbesondere dıejen1ıgen Instıtutionen oder Personen., dıe den Nspruc erhe-
ben. S16 alleın oder S16 besonders hätten dıe Vollmacht, das Schriftverständnıs
der Kırche klären und gegebenenfalls korrigleren. Das abererı ach
Johannes Wırsching nıcht 1LLUL „„das Amtsmagısterıum der Jurıdıfzierten apst-
kırche", sondern auch „„das Geistmagıstermum der introvertierten Schwärmer-
kırche“ und „„das Wıssenschaftsmagıisterıum (‚Gelehrtenapparat’) e1Iner her-
meneutisierten Theologenkırche“*0,

Damıuıt stellt sıch TE111C dıe Aufgabe, Geschichte und Inhalt der ırch-
lıchen WI1e der reformatorıschen Bekenntnisse mıtsamt iıhrer Schriftgrundlage
ZU zentralen Gegenstand des Theologiestudiums und der kırchlichen Un-

4A7 Wirsching, Bekenntnisschrıiften, 499  y mMıt e1Inem /ıtat VL Maurer.
45 Mıt beıden Grupplerungen, repräsentiert Urc e Schwarmer ınd e ratiıonalıstiıschen nt-

trınıtarıer des 16 Jahrhunderts, SEeIZ sSıch TEe1INC schon das lutherische Bekenntnis allSeINAN-
der.

44 Vel Wirsching, Kırche, 156 „Wo keıne Konfessionen mehr SINd und jeder beı Se1lner einung
bleiben darf, wei1l S1Ee iImmer schon 1n e praktızıerte (12me1ınscha er aufgehoben ıst  ' da
wırd TL Sıch chnell einı1gen, 11L  — ber uınversehens unter dem ‚wang elner ‚Konfessı-
on e alg weltweıte 1SCHEe Verantwortungsgemeinnschaft hervortrıtt und e l1hrerselts

nıcht zufäallıe Haretiker auszuschlıeßen beginnt.”
45

46
In STAl 2
Oohannes Wirsching: (1laube 1M Wıderstreıiut. Ausgewa. UuT1sal7e und ortrage. Band
(Kontexte 29), Frankfurt Maın 1999 4M vel DEers., Kırche,
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wahren, rechtlich gesicherten Bekenntnisses“ ist in der Neuzeit „die persönli-
che Überzeugung getreten“42. In der Neuzeit wird Konfessionalität im lutheri-
schen Sinn freilich nicht nur durch die anderen Konfessionen herausgefordert, 
sondern auch durch das Gegenüber eines dogmenkritischen Liberalismus ei-
nerseits und eines bekenntnislosen Biblizismus andererseits43. Hier wie dort ist 
sehr oft eine kämpferische Bekenntnisfeindlichkeit feststellbar, die nun freilich 
wiederum selber dazu neigt, neue, bisher nie dagewesene Dogmatisierungen 
mit allen Konsequenzen bis hin zum Ausschluß aus der Kirche aufzustellen44. 
In dieser Situation der mehrfachen Zerrissenheit der (lutherischen) Kirche 
kann eine Wiederaneignung des Bekenntnisses zu ungeahnten „Freiheitser-
fahrungen“ führen.  

1. Das betrifft zunächst einmal die Frage nach der Verkündigung, Unter-
weisung und Seelsorge in der Gemeinde. Hermann Sasse schreibt: „Aufgabe 
des kirchlichen Bekenntnisses aber ist es, das rechte Schriftverständnis, zu 
welchem die Kirche gelangt ist, auszusprechen, den Pfarrern zu helfen, daß 
ihre Verkündigung im Rahmen der reinen Lehre bleibt, und die Gemeinden 
vor Predigerwillkür und vor falscher Schriftauslegung zu schützen. In die-
sem Sinne tut das kirchliche Bekenntnis ‚Dienst am Wort’.“45 Als Klärung des 
Schriftverständnisses in den heilsnotwendigen Fragen stellt das Bekenntnis 
einen Schutz der Gemeinden wie der Prediger dar gegenüber allen Ansprü-
chen auf eine Deutungshoheit über die Schrift. Diese Schutzfunktion betrifft 
insbesondere diejenigen Institutionen oder Personen, die den Anspruch erhe-
ben, sie allein oder sie besonders hätten die Vollmacht, das Schriftverständnis 
der Kirche zu klären und gegebenenfalls zu korrigieren. Das aber betrifft nach 
Johannes Wirsching nicht nur „das Amtsmagisterium der juridifizierten Papst-
kirche“, sondern auch „das Geistmagisterium der introvertierten Schwärmer-
kirche“ und „das Wissenschaftsmagisterium (‚Gelehrtenapparat’) einer her-
meneutisierten Theologenkirche“46. 

Damit stellt sich freilich die Aufgabe, Geschichte und Inhalt der altkirch-
lichen wie der reformatorischen Bekenntnisse mitsamt ihrer Schriftgrundlage 
zum zentralen Gegenstand des Theologiestudiums und der kirchlichen Un-

42 Wirsching, Bekenntnisschriften, 499, mit einem Zitat von W. Maurer.
43 Mit beiden Gruppierungen, repräsentiert durch die Schwärmer und die rationalistischen Anti-

trinitarier des 16. Jahrhunderts, setzt sich freilich schon das lutherische Bekenntnis auseinan-
der.

44 Vgl. Wirsching, Kirche, 156: „Wo keine Konfessionen mehr sind und jeder bei seiner Meinung 
bleiben darf, weil sie immer schon in die praktizierte Gemeinschaft aller aufgehoben ist, da 
wird man sich schnell einigen, nun aber unversehens unter dem Zwang einer neuen ‚Konfessi-
on’, die als weltweite ethische Verantwortungsgemeinschaft hervortritt und die nun ihrerseits 
– nicht zufällig – Häretiker auszuschließen beginnt.“

45 In statu I, 22f. 
46 Johannes Wirsching: Glaube im Widerstreit. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Band 3 

(Kontexte 29), Frankfurt am Main u.a. 1999, 47f; vgl. Ders., Kirche, 77.
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terweıisung machen?*”. In diesem /usammenhang ist auch dıe Bekenntnis-
verpfliichtung ın der Ordınation HLLL dıe 1m Einstiımmen in das G  „ Ja
und „Neıin“ christlıchen Bekennens dem Taufgelü  e entspricht. Alleın dıe
gew1issenhafte Bekenntnisbindung gewährleıstet e1ne Lehrkontinulntät über
wechselnde Pfarrstelleninmhabe hınwegs. Darauf aber hat e1ine CANTrN15  ıche (1e-
meıiınde schon der He1ilsgew1  eıt wıllen e1in Anrecht Kırchenleitungen
wıiıederum sınd dazu verpflichtet, über dıe bekenntnıismäßige TEe wachen
und Verstöße den Lehrkonsens zurüuückzuwe1sen*®. Lehrzucht ist ohne
Bekenntnisbindung nıcht möglıch Bekenntnisbindung ohne Lehrzucht bzw.
ohne da öffentlıchen Irrlehrern auch öffentliıch wıdersprochen wırd, ZUX

Heuchele1 und untergräbt auf Dauer dıe kırchliche Dıszıplın. Hermann Sasse
schreı1bt: y9 e1ne Kırche och Kırche des Bekenntn1isses das entscheıidet
sıch nıcht der der alten Bekenntnisschriften. dıe S16 och besıtzt, s()I1-

dern U entsche1idet sıch iıhrer lebendigen Verkündigung in Predigt, Unter-
richt und Seelsorge. Ist S16 aber in diesem Sınne echte Bekenntniskırche. dann
ist S16 auch Kırche der 1  e

Bekenntnisbindung befreit die Kirche LZUF Selbstunterscheidung VOoN der
elt. Ist dıe kırchliche Einheıt alleın Urc dıe Übereinstimmung in der TE
(CA begründet, tallen alle sonstigen ırdısch-menschlichen Girößen als
Begründungen für dıe kırchliche Einheıt 1ın Sa lautet der zentrale Artı-
kel des Augsburgischen Bekenntnisses V OIl der Kırche „Es wırd auch gelehrt,
da allezeıt mMuUSSe e1ne heıilıge CANrN1S  ıche Kırche se1In und leıben, welche ist
dıe Versammlung er Gläubigen, be1l welchen das Evangelıum rein C-
dıgt und dıe eılıgen Sakramente laut des Evangelıums gereicht werden. Denn
dieses ist wahrer Emigkeıt der chrıistliıchen Kırche. da da einträch-
t1g ach reinem Verstand das Evangelıum gepredigt und dıe Sakramente dem
göttlıchen Wort gemä gereicht werden. Und ist nıcht Naot wahrer 1N19-
eıt der christlıchen Kırche., dal3 allenthalben gleichförmı1ge Zeremonien, VOLL

Menschen eingesetzt, gehalten werden““>9. Das Bekenntnis ewahrt er dıe
Kırche davor. der alschen Stelle (ıirenzen ziehen und £e1 zugle1c

A7 Vel. Werner ICn L utherische Pfarrerausbildung heute: Das Bekenntnis. Wesentlıche He-
standteıle der Ausbıldung lutherischer Pastoren, 11 2 2004 S1-1

AX Vel. 5- „Derhalben Ist das bıscho  ıch ampt ach ootlıchen rechten das evangelıum
predıgen, sSunde vergeben, lere urtheılen und C lere, dem evangelıo enNigegECN, verwerftffen ınd
C ootlosen, der ootlos ulTienbar ıst  ' ALLS christliıcher gemeın ausschlıssen, menschlı-
chen gewalt, SONder alleın Urc -ots wortt‘ (BSELK 195,1-10  y BSLK 123,22-124,6).

40 SASSE, In STAl 3
5() 102,7-15  , (sprachlıc. modernısıert). Wiıchtig Z U oft mı ßbrauchten „Satıs GT1'  .. ALLS

Ist der 1NWEeIs VL Sasse (In STAl 085) „LES bezeıchnet nıcht eın 1nımum UÜberein-
stimmung, eınen KOonsensus, den WIT auf dem Wege der Daskussion erreichen, SsOonNdern eın
4aX1MUM238  Armin Wenz  terweisung zu machen*, In diesem Zusammenhang ist auch die Bekenntnis-  verpflichtung in der Ordination zu nennen, die im Einstimmen in das „Ja““  und „Nein“ christlichen Bekennens dem Taufgelübde entspricht. Allein die  gewissenhafte Bekenntnisbindung gewährleistet eine Lehrkontinuität über  wechselnde Pfarrstelleninhaber hinweg. Darauf aber hat eine christliche Ge-  meinde schon um der Heilsgewißheit willen ein Anrecht. Kirchenleitungen  wiederum sind dazu verpflichtet, über die bekenntnismäßige Lehre zu wachen  und Verstöße gegen den Lehrkonsens zurückzuweisen*®, Lehrzucht ist ohne  Bekenntnisbindung nicht möglich. Bekenntnisbindung ohne Lehrzucht bzw.  ohne daß öffentlichen Irrlehrern auch öffentlich widersprochen wird, führt zur  Heuchelei und untergräbt auf Dauer die kirchliche Disziplin. Hermann Sasse  schreibt: „Ob eine Kirche noch Kirche des Bekenntnisses ist, das entscheidet  sich nicht an der Fülle der alten Bekenntnisschriften, die sie noch besitzt, son-  dern es entscheidet sich an ihrer lebendigen Verkündigung in Predigt, Unter-  richt und Seelsorge. Ist sie aber in diesem Sinne echte Bekenntniskirche, dann  ist sıe auch Kirche der Bibel.‘““*?°  2. Bekenntnisbindung befreit die Kirche zur Selbstunterscheidung von der  Welt. Ist die kirchliche Einheit allein durch die Übereinstimmung in der Lehre  (CA 1) begründet, so fallen alle sonstigen irdisch-menschlichen Größen als  Begründungen für die kirchliche Einheit dahin. So lautet der zentrale Arti-  kel des Augsburgischen Bekenntnisses von der Kirche: „Es wird auch gelehrt,  daß allezeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist  die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepre-  digt und die heiligen Sakramente laut des Evangeliums gereicht werden. Denn  dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, daß da einträch-  tig nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem  göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht Not zu wahrer Einig-  keit der christlichen Kirche, daß allenthalben gleichförmige Zeremonien, von  Menschen eingesetzt, gehalten werden“, Das Bekenntnis bewahrt daher die  Kirche davor, an der falschen Stelle Grenzen zu ziehen und dabei zugleich  47  Vgl. Werner Kl/än: Lutherische Pfarrerausbildung heute: Das Bekenntnis. Wesentliche Be-  standteile der Ausbildung lutherischer Pastoren, in: LuThK 28, 2004, 81-100.  48  Vgl. CA 28,20f: „Derhalben ist das bischofflich ampt nach gotlichen rechten das evangelium  predigen, sunde vergeben, lere urtheilen und di lere, dem evangelio entgegen, verwerffen und  di gotlosen, der gotlos wesen uffenbar ist, aus christlicher gemein ausschlissen, on menschli-  chen gewalt, sonder allein durch Gots wortt‘“ (BSELK 195,1-10 = BSLK 123,22-124,6).  49  Sasse, In statu I, 23.  50  BSELK 102,7-15 (sprachlich modernisiert). Wichtig zum oft mißbrauchten „satis est‘“ aus CA  7 ist der Hinweis von Sasse (In statu I, 68): „Es bezeichnet nicht ein Minimum an Überein-  stimmung, einen Konsensus, den wir auf dem Wege der Diskussion erreichen, sondern ein  Maximum ... Nicht die Übereinstimmung in der Lehre ..., sondern allein der Konsensus in  der reinen Lehre und der rechtfen Sakramentsverwaltung ist der in der Augustana geforderte  Konsensus.‘“1C. e Übereinstimmung 1n der TE SOoNdern alleın der KONSEeNSsSUS 1n
der reinen TE ınd der rechten Sakramentsverwaltung Ist der 1n der Augustana geforderte
Konsensus.”
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terweisung zu machen47. In diesem Zusammenhang ist auch die Bekenntnis-
verpflichtung in der Ordination zu nennen, die im Einstimmen in das „Ja“ 
und „Nein“ christlichen Bekennens dem Taufgelübde entspricht. Allein die 
gewissenhafte Bekenntnisbindung gewährleistet eine Lehrkontinuität über 
wechselnde Pfarrstelleninhaber hinweg. Darauf aber hat eine christliche Ge-
meinde schon um der Heilsgewißheit willen ein Anrecht. Kirchenleitungen 
wiederum sind dazu verpflichtet, über die bekenntnismäßige Lehre zu wachen 
und Verstöße gegen den Lehrkonsens zurückzuweisen48. Lehrzucht ist ohne 
Bekenntnisbindung nicht möglich. Bekenntnisbindung ohne Lehrzucht bzw. 
ohne daß öffentlichen Irrlehrern auch öffentlich widersprochen wird, führt zur 
Heuchelei und untergräbt auf Dauer die kirchliche Disziplin. Hermann Sasse 
schreibt: „Ob eine Kirche noch Kirche des Bekenntnisses ist, das entscheidet 
sich nicht an der Fülle der alten Bekenntnisschriften, die sie noch besitzt, son-
dern es entscheidet sich an ihrer lebendigen Verkündigung in Predigt, Unter-
richt und Seelsorge. Ist sie aber in diesem Sinne echte Bekenntniskirche, dann 
ist sie auch Kirche der Bibel.“49

2. Bekenntnisbindung befreit die Kirche zur Selbstunterscheidung von der 
Welt. Ist die kirchliche Einheit allein durch die Übereinstimmung in der Lehre 
(CA 1) begründet, so fallen alle sonstigen irdisch-menschlichen Größen als 
Begründungen für die kirchliche Einheit dahin. So lautet der zentrale Arti-
kel des Augsburgischen Bekenntnisses von der Kirche: „Es wird auch gelehrt, 
daß allezeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist 
die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepre-
digt und die heiligen Sakramente laut des Evangeliums gereicht werden. Denn 
dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, daß da einträch-
tig nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem 
göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht Not zu wahrer Einig-
keit der christlichen Kirche, daß allenthalben gleichförmige Zeremonien, von 
Menschen eingesetzt, gehalten werden“50. Das Bekenntnis bewahrt daher die 
Kirche davor, an der falschen Stelle Grenzen zu ziehen und dabei zugleich 

47 Vgl. Werner Klän: Lutherische Pfarrerausbildung heute: Das Bekenntnis. Wesentliche Be-
standteile der Ausbildung lutherischer Pastoren, in: LuThK 28, 2004, 81-100.

48 Vgl. CA 28,20f: „Derhalben ist das bischofflich ampt nach gotlichen rechten das evangelium 
predigen, sunde vergeben, lere urtheilen und di lere, dem evangelio entgegen, verwerffen und 
di gotlosen, der gotlos wesen uffenbar ist, aus christlicher gemein ausschlissen, on menschli-
chen gewalt, sonder allein durch Gots wortt“ (BSELK 195,1-10 = BSLK 123,22-124,6).

49 Sasse, In statu I, 23.
50 BSELK 102,7-15 (sprachlich modernisiert). Wichtig zum oft mißbrauchten „satis est“ aus CA 

7 ist der Hinweis von Sasse (In statu I, 68): „Es bezeichnet nicht ein Minimum an Überein-
stimmung, einen Konsensus, den wir auf dem Wege der Diskussion erreichen, sondern ein 
Maximum … Nicht die Übereinstimmung in der Lehre …, sondern allein der Konsensus in 
der reinen Lehre und der rechten Sakramentsverwaltung ist der in der Augustana geforderte 
Konsensus.“
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dıe echten (irenzen verwıschen. er gılt. .„Dıie Kontessionskırche.,
nıcht dıe Natıonalkırche ist dıe Grundgestalt der Menschheıit.“>1 Das gılt
in ahnlıcher We1ise gegenüber einem Konzept der Kırche., das diese einer
kosmopolıtischen Gesinnungsgemeimnschaft macht>?, dıe keıne lehrmäßigen
(irenzen mehr kennt, ebenso WI1e gegenüber e1Iner iıdealısıerten Famılıenkırche.
in der dıe Lehreinher ebentalls zweıtrangıg wırd gegenüber einem WI1e auch
ımmer hergestellten Gremenmschaftsgefühl. Bekenntnisbindung erinnert dar-
d} da der krıtische Malistab für kırchliches Handeln und Entsche1iden nıcht
dıe ‚Sozialschädlıichkeıt“ 1st, Se1 U 1m ogroßen, gesellschaftlıch-volkskırchlı-
chen Kontext, Se1 s 1m kleinen tamıllär-freikırchlichen Kontext, sondern dıe
INschädlıchkeıt“>

Konfessionalität befreit die Kirche sodann auch VOoN en atischen
kirchlichen FEinheitsvorstellungen. Sa weılst das Bekenntnis ach Johannes
Wırsching dıe VOLL Luther in oroßer arhnen Wahrgenommenen „dreı
Grundgestalten des Enthusiasmus“ ab „dıe introvertierte Geistkıirche als Ur-
bıld der selbstgerechten Innerlichkeıt; dıe Juridiıfizıerte Papstkırche als Urbild
der werkgerechten Außerlichkeit: dıe rationalısıerte Korankırche als Urbild
der buchstabengerechten Gesetzlichkeit“ + Schwärmerıisch und problematıisc.
sınd diese Grestalten der Kırche. da in ıhnen urchweg Chrıstus dus dem Zen-
trum rückt bzw. für menscnliche auc kırchliche!) Errungenschaften alz
machen mul £e1 gılt der Grundsatz., dal3 all diese Gefä  ungen „N1e mıt
außeren Machtmuitteln bekämpten‘, sondern „alleınEinführung in die evangelisch-Iutherischen Bekenntnisschriften  239  die echten Grenzen zu verwischen. Daher gilt: „Die Konfessionskirche,  nicht die Nationalkirche ist die Grundgestalt der neuen Menschheit.‘! Das gilt  in ähnlicher Weise gegenüber einem Konzept der Kirche, das diese zu einer  kosmopolitischen Gesinnungsgemeinschaft macht“?, die keine lehrmäßigen  Grenzen mehr kennt, ebenso wie gegenüber einer idealisierten Familienkirche,  in der die Lehreinheit ebenfalls zweitrangig wird gegenüber einem wie auch  immer hergestellten Gemeinschaftsgefühl. Bekenntnisbindung erinnert dar-  an, daß der kritische Maßstab für kirchliches Handeln und Entscheiden nicht  die „Sozialschädlichkeit“ ist, sei es im großen, gesellschaftlich-volkskirchli-  chen Kontext, sei es im kleinen familiär-freikirchlichen Kontext, sondern die  „Heilsschädlichkeit“.,  3. Konfessionalität befreit die Kirche sodann auch von allen falschen  kirchlichen Einheitsvorstellungen, So weist das Bekenntnis nach Johannes  Wirsching die von Luther in großer Klarheit wahrgenommenen „drei  Grundgestalten des Enthusiasmus“ ab: „die introvertierte Geistkirche als Ur-  bild der selbstgerechten Innerlichkeit; die jJuridifizierte Papstkirche als Urbild  der werkgerechten Äußerlichkeit; die rationalisierte Korankirche als Urbild  der buchstabengerechten Gesetzlichkeit‘®*, Schwärmerisch und problematisch  sind diese Gestalten der Kirche, da in ihnen durchweg Christus aus dem Zen-  trum rückt bzw. für menschliche (auch kirchliche!) Errungenschaften Platz  machen muß. Dabei gilt der Grundsatz, daß all diese Gefährdungen „nie mit  äußeren Machtmitteln zu bekämpfen“, sondern „allein ... durch das Wort zu  überwinden“ sind®. Freilich muß dieses Wort dann auch scheidend und unter-  scheidend in der ganzen Fülle des biblischen Christuszeugnisses „laut“ werden  und darf nicht im vorauseilenden Gehorsam gegenüber nichtbiblischen Auto-  ritäten abgeschwächt werden. Das Bekenntnis erinnert daran, „daß die christ-  liche Wahrheit eine Wahrheit im Entweder-Oder“ ist, „durch die über Leben  und Tod entschieden wird“®®,  51  Wirsching, Kirche, 64; vgl. ebd. das Zitat von Frifzsche: „Die Konfessionskirche hat die Na-  tionalkirche verhindert.“ Ferner Sasse, In statu I, 268; Ders.: Was heißt lutherisch? 2. Auflage,  München 1936, 101.  52  53  Wirsching, Kirche, 64, passim.  Wirsching, Kirche, 9, passim.  54  Wirsching, Kirche, 128.126.  55  Wirsching, Kirche, 128. Vgl. CA 28,21: „sine vi humana, sed verbo“ (BSELK 195,15 = BSLK  124,9). Dazu auch Baur, Bekenntnis, 288: „Das Bekenntnis nimmt überdies teil an der Lei-  densgestalt des bekennenden Glaubens. Es erduldet wie dieser die Gewalt des Irrtums. Darum  kann es seine Wahrheit zwar wohl unter Scheidung, doch nie mit Gewalt durchsetzen.“  56  Johannes Wirsching: Glaube im Widerstreit. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge (Kontexte  4), Frankfurt am Main u.a. 1988, 127. Vgl. Ders., Bekenntnisschriften: 505: „Weder Unionen,  die mit dem Konstruktivismus des kleinsten gemeinsamen Bekenntnisnenners operieren, noch  Reduktionen auf bloß aktualistisch einigende Kurzformeln können eine echte Konkordie der  Herzen und Gewissen herbeiführen; sie kann nur in gemeinsamer Befragung der Heiligen  Schrift von der Wahrheit des Evangeliums erwartet werden.‘“ Auch die Modelle der „konzi-Urc das Wort
überwınden“ sSiınd>>. TE111C mul dieses Wort dann auch sche1dend und unter-
schei1dend ın der S VAS des bıblıschen Christuszeugn1sses „laut  «C werden
und dart nıcht 1m vorause1lenden Grehorsam gegenüber nıchtbiblıschen Auto-
rıtäten abgeschwächt werden. Das Bekenntnis erinnert daran, „„daß dıe chrıist-
1C ahrhern e1ne Wahrheıt 1m Entweder-Oder“ 1st, Uurc dıe über en
und Tod entschieden WI1rd“5>e

Wirsching, Kırche, O: vel eb das /ıtat V(CHL Fritzsche: „Dıie Konfessionskırche hat C1ıe Na-
t1onalkırche verhindert.“ Fkerner SASSE, In STAl 2068  ' Ders.: Was el Iuther1isc) Auflage,
ınchen 1936 101

5

55
Wirsching, Kırche, 6  'y passım.
Wirsching, Kırche, passım.

54 Wirsching, Kırche, 128 126
\ Wirsching, Kırche, 128 Vel. 28,21 „sSıne V1 humana, sed verbo‘“ (BSELK, BSLK

Dazu uch Baur, Bekenntn1s, 288 „Das Bekenntnis nımmt überdıies e1]1 der Le1-
densgestalt des bekennenden aubens. EG eraulide WIEe c1eser e (r1ewalt des Trtums. Darum
kann CS Selne ahrher ZWAaAl ; ohl untier Scheidung, doch N1ıe mıt (rewalt durchsetzen .“

56 Oohannes Wirsching: (1laube 1M Wıderstreıit. Ausgewa. UuT1sal7e und ortrage (Kontexte
4 Frankfurt Maın 1983 127 Vel. DEers., Bekenntnisschrıiften: 505 5  e  er Un1i0nen,
C1e mıt dem Konstruktivismus des kleinsten geme1ınsamen Bekenntnisnenners operleren, och
Redu  10NnNen auf bloß aktualıstisch einıgende urzformeln können elne echte ONKOrdıe der
Herzen ınd (Tew1lssen herbeıiführen: S1Ee kann In gemeınsamer efragung der eilıgen
Schrıft VL der ahrher des Evangelıums erwarte werden “ uch e Modelle der ‚„Konzı-
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die echten Grenzen zu verwischen. Daher gilt: „Die Konfessionskirche, … 
nicht die Nationalkirche ist die Grundgestalt der neuen Menschheit.“51 Das gilt 
in ähnlicher Weise gegenüber einem Konzept der Kirche, das diese zu einer 
kosmopolitischen Gesinnungsgemeinschaft macht52, die keine lehrmäßigen 
Grenzen mehr kennt, ebenso wie gegenüber einer idealisierten Familienkirche, 
in der die Lehreinheit ebenfalls zweitrangig wird gegenüber einem wie auch 
immer hergestellten Gemeinschaftsgefühl. Bekenntnisbindung erinnert dar-
an, daß der kritische Maßstab für kirchliches Handeln und Entscheiden nicht 
die „Sozialschädlichkeit“ ist, sei es im großen, gesellschaftlich-volkskirchli-
chen Kontext, sei es im kleinen familiär-freikirchlichen Kontext, sondern die 
„Heilsschädlichkeit“53.

3. Konfessionalität befreit die Kirche sodann auch von allen falschen 
kirchlichen Einheitsvorstellungen. So weist das Bekenntnis nach Johannes 
Wirsching die von Luther in großer Klarheit wahrgenommenen „drei … 
Grundgestalten des Enthusiasmus“ ab: „die introvertierte Geistkirche als Ur-
bild der selbstgerechten Innerlichkeit; die juridifizierte Papstkirche als Urbild 
der werkgerechten Äußerlichkeit; die rationalisierte Korankirche als Urbild 
der buchstabengerechten Gesetzlichkeit“54. Schwärmerisch und problematisch 
sind diese Gestalten der Kirche, da in ihnen durchweg Christus aus dem Zen-
trum rückt bzw. für menschliche (auch kirchliche!) Errungenschaften Platz 
machen muß. Dabei gilt der Grundsatz, daß all diese Gefährdungen „nie mit 
äußeren Machtmitteln zu bekämpfen“, sondern „allein … durch das Wort zu 
überwinden“ sind55. Freilich muß dieses Wort dann auch scheidend und unter-
scheidend in der ganzen Fülle des biblischen Christuszeugnisses „laut“ werden 
und darf nicht im vorauseilenden Gehorsam gegenüber nichtbiblischen Auto-
ritäten abgeschwächt werden. Das Bekenntnis erinnert daran, „daß die christ-
liche Wahrheit eine Wahrheit im Entweder-Oder“ ist, „durch die über Leben 
und Tod entschieden wird“56.

51 Wirsching, Kirche, 64; vgl. ebd. das Zitat von Fritzsche: „Die Konfessionskirche hat die Na-
tionalkirche verhindert.“ Ferner Sasse, In statu I, 268; Ders.: Was heißt lutherisch? 2. Auflage, 
München 1936, 101.

52 Wirsching, Kirche, 64, passim.
53 Wirsching, Kirche, 9, passim.
54 Wirsching, Kirche, 128.126.
55 Wirsching, Kirche, 128. Vgl. CA 28,21: „sine vi humana, sed verbo“ (BSELK 195,15 = BSLK 

124,9). Dazu auch Baur, Bekenntnis, 288: „Das Bekenntnis nimmt überdies teil an der Lei-
densgestalt des bekennenden Glaubens. Es erduldet wie dieser die Gewalt des Irrtums. Darum 
kann es seine Wahrheit zwar wohl unter Scheidung, doch nie mit Gewalt durchsetzen.“

56 Johannes Wirsching: Glaube im Widerstreit. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge (Kontexte 
4), Frankfurt am Main u.a. 1988, 127. Vgl. Ders., Bekenntnisschriften: 505: „Weder Unionen, 
die mit dem Konstruktivismus des kleinsten gemeinsamen Bekenntnisnenners operieren, noch 
Reduktionen auf bloß aktualistisch einigende Kurzformeln können eine echte Konkordie der 
Herzen und Gewissen herbeiführen; sie kann nur in gemeinsamer Befragung der Heiligen 
Schrift von der Wahrheit des Evangeliums erwartet werden.“ Auch die Modelle der „konzi-



24{) Armin Wenz

Bekenntnisbindung wahrt die Integrität der Kirche und die Rechte der
gerechtfertigten Sunder gegenüber en Überbietungen und Überfremdun-
SCH des Christusglaubens. Diıe Selbstunterscheidung der Kırche VOLL der Welt
ist eın Selbstzweck. sondern efreıt dıe Kırche dazu. be1 iıhrer ureigensten
aCcC Jle1iben Diıe Kırche des Bekenntnisses ist weder Sozialagentur für
gesellschaftlıche Außenseıter och Erlebnisanbieter für Erfolgstypen. S1e ist
vielmehr der eINZIgE Urt. Vergebung der Sünden, en und Selıgkeıt
Urc Wort und Sakrament wırksam und tröstlich denen ausgeteılt und ZUSC-
sprochen wiırd, dıe Olches egehren. (refährdet ist dieser einz1gartıge (Jrt VOIL

em Urc innerkırchliche Überbietungsversuche des auDens Es ist das
Verdienst VOIlL Johannes Wırsching, darauf hingewlesen aben., dal3 s den
Häretiker ausmacht. geradezu „der bessere hrıs in e1ner besseren Kırche“
se1In wollen LEr annn nıcht glauben, ohne der vermeıntliıchen Armut SeINES
auDens Urc /Z/usatzevidenzen auIiIzuneliIen Darum versteht der Häre-
tiker se1n Christusbekenntnis auch nıcht als Zeugn1s für dıe ahrher Jesu
Chrıstı in der Gremeınnschaft der V ater und Brüder (hor1ızontale ÖOkumens).
sondern als das Programm e1Iner Auswahl- oder Vortruppgemeinde ın ber-
bıetung der V ater und Brüder (vertikale oder tuturısche Vereinzelung). Sa SC
sehen., 111 der Häretiker auch nıcht e{was bezeugen, sondern VOIr em e{t[waas
erreichen240  Armin Wenz  4. Bekenntnisbindung wahrt die Integrität der Kirche und die Rechte der  gerechtfertigten Sünder gegenüber allen Überbietungen und Überfremdun-  gen des Christusglaubens. Die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt  ist kein Selbstzweck, sondern befreit die Kirche dazu, bei ihrer ureigensten  Sache zu bleiben. Die Kirche des Bekenntnisses ist weder Sozialagentur für  gesellschaftliche Außenseiter noch Erlebnisanbieter für Erfolgstypen. Sie ist  vielmehr der einzige Ort, wo Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit  durch Wort und Sakrament wirksam und tröstlich denen ausgeteilt und zuge-  sprochen wird, die solches begehren. Gefährdet ist dieser einzigartige Ort vor  allem durch innerkirchliche Überbietungsversuche des Glaubens. Es ist das  Verdienst von Johannes Wirsching, darauf hingewiesen zu haben, daß es den  Häretiker ausmacht, geradezu „der bessere Christ in einer besseren Kirche“  sein zu wollen: „Er kann nicht glauben, ohne der vermeintlichen Armut seines  Glaubens durch Zusatzevidenzen aufzuhelfen.  .. Darum versteht der Häre-  tiker sein Christusbekenntnis auch nicht als Zeugnis für die Wahrheit Jesu  Christi in der Gemeinschaft der Väter und Brüder (horizontale Ökumene),  sondern als das Programm einer Auswahl- oder Vortruppgemeinde in Über-  bietung der Väter und Brüder (vertikale oder futurische Vereinzelung). So ge-  sehen, will der Häretiker auch nicht etwas bezeugen, sondern vor allem etwas  erreichen ... In alledem erweist sich Häresie als revolutionär, nicht als refor-  matorisch. Der christliche Revolutionär gründet am Ende immer eine (Kirche  sein sollende) Partei, obwohl er doch in der Kirche bleiben und sie als die  reine Gemeinschaft des Glaubens erhalten, wenn nicht wiederherstellen will.‘““  Weiter gilt vom Häretiker: „Er nimmt Anstoß an der Rechtfertigung des Sün-  ders, das heißt, er stößt sich daran, daß dem Menschen die Entscheidung über  sein Heil und damit über die Vollendung seines Menschseins aus der Hand  genommen sein soll. ... Ein Heil aber, das der Häretiker sich selber nicht mehr  vermitteln zu lassen braucht, kann er auch nicht anders als unvermittelt zur  Geltung bringen. Im Grunde steht er damit außerhalb der Gemeinschaft des  Glaubens, sieht sich jedoch — als der wahre Gläubige — erst recht in ihr, um  ihr nunmehr vorzuhalten, wie sie verbessert, überboten und vollendet werden  muß. ... Das Heil des Menschen ist immer schon vermittelt, es muß nur noch  als solches gelebt und — ethisch, sozial, politisch — durchgesetzt werden. Die  hierin durchbrechende Gewaltsamkeit wird ebensowenig empfunden wie die  vollendete Umkehrung der Gnade in eine Forderung“”, So weit das lange, aber  wichtige Zitat von Wirsching. Deutlich wird, daß in der hier beschriebenen  Denkweise Christi Wort und Werk in den Gnadenmitteln ganz zurücktreten  muß zugunsten von Wort und Werk der Christen bzw. der Kirche, Damit aber  liaren Gemeinschaft‘“ oder der „versöhnten Verschiedenheit“ blenden die Wirklichkeit von  Bekenntnis und Häresie aus und sind daher nach Wirsching abzulehnen (Kirche, 140).  57 Wirsching, Kirche, 176-179.In Tedem erwelst sıch Häresıe als revolutionär, nıcht als refOr-
matorısch. Der CANTrN15  ıche Revoalutionär gründet Ende immer e1ne Kırche
se1In sollende) Parte1. obwohl doch ın der Kırche Jeiben und S16 als dıe
reine Grememschaft des aubens erhalten. WÜCLLLL nıcht wıederherstellen wıll.““
Weıter gılt vVo Häretiker: LEr nımmt Anstolß der Rechtfertigung des Sun-
ders, das EL stÖölt sıch daran, dal3 dem Menschen dıe Entscheidung über
se1In e1l und damıt über dıe Vollendung Se1INES Menschseins dus der and

se1In soll Eın eıl aber., das der Häretiker sıch selber nıcht mehr
vermıtteln lassen braucht. annn auch nıcht anders als unvermuıttelt ZUX

Geltung bringen Im (irunde steht wl damıt außerhalb der Gremenmschaft des
aubens, sieht sıch jedoch als der wahre äubıge erst recht in ıhr.
ıhr nunmehr vorzuhalten. WI1e S1e€ verbessert. überboten und vollendet werden
mul}240  Armin Wenz  4. Bekenntnisbindung wahrt die Integrität der Kirche und die Rechte der  gerechtfertigten Sünder gegenüber allen Überbietungen und Überfremdun-  gen des Christusglaubens. Die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt  ist kein Selbstzweck, sondern befreit die Kirche dazu, bei ihrer ureigensten  Sache zu bleiben. Die Kirche des Bekenntnisses ist weder Sozialagentur für  gesellschaftliche Außenseiter noch Erlebnisanbieter für Erfolgstypen. Sie ist  vielmehr der einzige Ort, wo Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit  durch Wort und Sakrament wirksam und tröstlich denen ausgeteilt und zuge-  sprochen wird, die solches begehren. Gefährdet ist dieser einzigartige Ort vor  allem durch innerkirchliche Überbietungsversuche des Glaubens. Es ist das  Verdienst von Johannes Wirsching, darauf hingewiesen zu haben, daß es den  Häretiker ausmacht, geradezu „der bessere Christ in einer besseren Kirche“  sein zu wollen: „Er kann nicht glauben, ohne der vermeintlichen Armut seines  Glaubens durch Zusatzevidenzen aufzuhelfen.  .. Darum versteht der Häre-  tiker sein Christusbekenntnis auch nicht als Zeugnis für die Wahrheit Jesu  Christi in der Gemeinschaft der Väter und Brüder (horizontale Ökumene),  sondern als das Programm einer Auswahl- oder Vortruppgemeinde in Über-  bietung der Väter und Brüder (vertikale oder futurische Vereinzelung). So ge-  sehen, will der Häretiker auch nicht etwas bezeugen, sondern vor allem etwas  erreichen ... In alledem erweist sich Häresie als revolutionär, nicht als refor-  matorisch. Der christliche Revolutionär gründet am Ende immer eine (Kirche  sein sollende) Partei, obwohl er doch in der Kirche bleiben und sie als die  reine Gemeinschaft des Glaubens erhalten, wenn nicht wiederherstellen will.‘““  Weiter gilt vom Häretiker: „Er nimmt Anstoß an der Rechtfertigung des Sün-  ders, das heißt, er stößt sich daran, daß dem Menschen die Entscheidung über  sein Heil und damit über die Vollendung seines Menschseins aus der Hand  genommen sein soll. ... Ein Heil aber, das der Häretiker sich selber nicht mehr  vermitteln zu lassen braucht, kann er auch nicht anders als unvermittelt zur  Geltung bringen. Im Grunde steht er damit außerhalb der Gemeinschaft des  Glaubens, sieht sich jedoch — als der wahre Gläubige — erst recht in ihr, um  ihr nunmehr vorzuhalten, wie sie verbessert, überboten und vollendet werden  muß. ... Das Heil des Menschen ist immer schon vermittelt, es muß nur noch  als solches gelebt und — ethisch, sozial, politisch — durchgesetzt werden. Die  hierin durchbrechende Gewaltsamkeit wird ebensowenig empfunden wie die  vollendete Umkehrung der Gnade in eine Forderung“”, So weit das lange, aber  wichtige Zitat von Wirsching. Deutlich wird, daß in der hier beschriebenen  Denkweise Christi Wort und Werk in den Gnadenmitteln ganz zurücktreten  muß zugunsten von Wort und Werk der Christen bzw. der Kirche, Damit aber  liaren Gemeinschaft‘“ oder der „versöhnten Verschiedenheit“ blenden die Wirklichkeit von  Bekenntnis und Häresie aus und sind daher nach Wirsching abzulehnen (Kirche, 140).  57 Wirsching, Kirche, 176-179.Das e1l des Menschen 1st ımmer schon vermittelt. U mul3 1LLUL och
als olches gelebt und ethısch. Ssozı1al. polıtısch durchgesetzt werden. Diıe
hıerın durchbrechende Grewaltsamkeıt wırd ebensowen1g empfunden WI1e dıe
vollendete Umkehrung der Na in e1ne Forderung“>”. Sa weıt das ange, aber
wichtige /ıtat V OIl Wırsching. eutil1ic wırd, dal3 in der 1eTr beschriebenen
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4. Bekenntnisbindung wahrt die Integrität der Kirche und die Rechte der 
gerechtfertigten Sünder gegenüber allen Überbietungen und Überfremdun-
gen des Christusglaubens. Die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt 
ist kein Selbstzweck, sondern befreit die Kirche dazu, bei ihrer ureigensten 
Sache zu bleiben. Die Kirche des Bekenntnisses ist weder Sozialagentur für 
gesellschaftliche Außenseiter noch Erlebnisanbieter für Erfolgstypen. Sie ist 
vielmehr der einzige Ort, wo Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit 
durch Wort und Sakrament wirksam und tröstlich denen ausgeteilt und zuge-
sprochen wird, die solches begehren. Gefährdet ist dieser einzigartige Ort vor 
allem durch innerkirchliche Überbietungsversuche des Glaubens. Es ist das 
Verdienst von Johannes Wirsching, darauf hingewiesen zu haben, daß es den 
Häretiker ausmacht, geradezu „der bessere Christ in einer besseren Kirche“ 
sein zu wollen: „Er kann nicht glauben, ohne der vermeintlichen Armut seines 
Glaubens durch Zusatzevidenzen aufzuhelfen. … Darum versteht der Häre-
tiker sein Christusbekenntnis auch nicht als Zeugnis für die Wahrheit Jesu 
Christi in der Gemeinschaft der Väter und Brüder (horizontale Ökumene), 
sondern als das Programm einer Auswahl- oder Vortruppgemeinde in Über-
bietung der Väter und Brüder (vertikale oder futurische Vereinzelung). So ge-
sehen, will der Häretiker auch nicht etwas bezeugen, sondern vor allem etwas 
erreichen … In alledem erweist sich Häresie als revolutionär, nicht als refor-
matorisch. Der christliche Revolutionär gründet am Ende immer eine (Kirche 
sein sollende) Partei, obwohl er doch in der Kirche bleiben und sie als die 
reine Gemeinschaft des Glaubens erhalten, wenn nicht wiederherstellen will.“ 
Weiter gilt vom Häretiker: „Er nimmt Anstoß an der Rechtfertigung des Sün-
ders, das heißt, er stößt sich daran, daß dem Menschen die Entscheidung über 
sein Heil und damit über die Vollendung seines Menschseins aus der Hand 
genommen sein soll. … Ein Heil aber, das der Häretiker sich selber nicht mehr 
vermitteln zu lassen braucht, kann er auch nicht anders als unvermittelt zur 
Geltung bringen. Im Grunde steht er damit außerhalb der Gemeinschaft des 
Glaubens, sieht sich jedoch – als der wahre Gläubige – erst recht in ihr, um 
ihr nunmehr vorzuhalten, wie sie verbessert, überboten und vollendet werden 
muß. … Das Heil des Menschen ist immer schon vermittelt, es muß nur noch 
als solches gelebt und – ethisch, sozial, politisch – durchgesetzt werden. Die 
hierin durchbrechende Gewaltsamkeit wird ebensowenig empfunden wie die 
vollendete Umkehrung der Gnade in eine Forderung“57. So weit das lange, aber 
wichtige Zitat von Wirsching. Deutlich wird, daß in der hier beschriebenen 
Denkweise Christi Wort und Werk in den Gnadenmitteln ganz zurücktreten 
muß zugunsten von Wort und Werk der Christen bzw. der Kirche. Damit aber 

liaren Gemeinschaft“ oder der „versöhnten Verschiedenheit“ blenden die Wirklichkeit von 
Bekenntnis und Häresie aus und sind daher nach Wirsching abzulehnen (Kirche, 140).

57 Wirsching, Kirche, 176-179.
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geht dıe Selbstunterscheidung der Kırche V OIl der Welt verloren und wırd dıe
Kırche einem Spiegelbi der Paoalıtık Gegenüber einem solchermaßen
tivierten trommen Aktiıonıismus und erfolgshungrigen Pragmatısmus ist das
Bekenntnis tatsächlıc der Anwalt der gerechtfertigten und immer wıieder
gefochtenen Sünder., dıe e1in ec daraufaben, das bekommen. WdS S16
einem heilvollen en und terben mıt Chrıstus brauchen.

Die Bekenntnisbindung halt schließlich die Erwartung des Jüngsten Ia-
SCH wach, indem S16 dıe Kırche ermahnt., das Christusheıil nıcht mıt iırdıschen
Glückserfahrungen verwechseln, sondern dıe pannung VOLL (Gılauben und
Schauen., auch das Wıderfahrnis vielfältiger Anfechtungen auszuhalten. Das
erinnert och einmal daran, dal3 es Iun und Lassen ın der Kırche nıcht
zahlenmäßiger Zustimmung CS5SCIL, sondern VOLr dem wıiıederkommenden
Herrn Chrıstus verantworten der ‚„„UMNSC er Herr und Rıchter““® ist
Darauf sollen dıe rediger des Evangelıums nıcht 1U sıch selber. sondern auch
iıhre Hörer vorbereıten. Dieses „CErns und he1ilsam“ „Ampt“>>, WI1e Luther s

in der Vorrede ZU Kleinen Katechismus nennt, verlangt ach arnen! und
JIreue ın der Verkündigung®“ und SCNLIE Menschenfurcht und Menschenge-
tällıgkeıt du  7 Vertrauen gebührt auf diesem Weg nıcht den Beteuerungen über
ırgendwann eintretende „Selbstrein1guNZSSproZESSE“” der Kırche. sondern alleın
dem ZU treuen Bekenntnis verpflichtenden Herrn. Darauf 162 dıe unermel3-
ıch große Verheißung Jesu selbst „Wer 1LLULL mıch ekennt VOLr den Menschen,
den 111 ich auch bekennen VOIr meınem hıiımmlıschen Vater.“ (Mt
er Se1 abschließen:! erfahrungsgesättigte Worte Hermann Sasses l -

innert, der anlälilich der Fünfzehnhundertjahrfeier des 'halcedonense
olgende überaus aKtuelle Satze chrıeb „Und 1U  — komme 111a nıcht mıt der
Ausrede., Bekenntnistormeln und kırchenrechtliche Bestimmungen könnten
dıe reine TE nıcht garantıeren; U Se1 Kleinglaube, WÜCLLLL 111a adurch den
Bestand der Kırche sıchern WOEinführung in die evangelisch-Iutherischen Bekenntnisschriften  241  geht die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt verloren und wird die  Kirche zu einem Spiegelbild der Politik. Gegenüber einem solchermaßen mo-  tivierten frommen Aktionismus und erfolgshungrigen Pragmatismus ist das  Bekenntnis tatsächlich der Anwalt der gerechtfertigten und immer wieder an-  gefochtenen Sünder, die ein Recht darauf haben, das zu bekommen, was sie zu  einem heilvollen Leben und Sterben mit Christus brauchen.  5. Die Bekenntnisbindung hält schließlich die Erwartung des Jüngsten Ta-  ges wach, indem sie die Kirche ermahnt, das Christusheil nicht mit irdischen  Glückserfahrungen zu verwechseln, sondern die Spannung von Glauben und  Schauen, auch das Widerfahrnis vielfältiger Anfechtungen auszuhalten. Das  erinnert noch einmal daran, daß alles Tun und Lassen in der Kirche nicht an  zahlenmäßiger Zustimmung zu messen, sondern vor dem wiederkommenden  Herrn Christus zu verantworten ist, der „unser aller Herr und Richter‘“® ist.  Darauf sollen die Prediger des Evangeliums nicht nur sich selber, sondern auch  ihre Hörer vorbereiten, Dieses „ernst und heilsam“ „Ampt“°, wie Luther es  in der Vorrede zum Kleinen Katechismus nennt, verlangt nach Klarheit und  Treue in der Verkündigung®® und schließt Menschenfurcht und Menschenge-  fälligkeit aus. Vertrauen gebührt auf diesem Weg nicht den Beteuerungen über  irgendwann eintretende „Selbstreinigungsprozesse‘“ der Kirche, sondern allein  dem zum treuen Bekenntnis verpflichtenden Herrn. Darauf liegt die unermeß-  lich große Verheißung Jesu selbst: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen,  den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“ (Mt 10,32)  Daher sei abschließend an erfahrungsgesättigte Worte Hermann Sasses er-  innert, der anläßlich der Fünfzehnhundertjahrfeier des Chalcedonense (451)  folgende überaus aktuelle Sätze schrieb: „Und nun komme man nicht mit der  Ausrede, Bekenntnisformeln und kirchenrechtliche Bestimmungen könnten  die reine Lehre nicht garantieren; es sei Kleinglaube, wenn man dadurch den  Bestand der Kirche sichern wolle ... Wir haben darauf zu erwidern, daß kein  Theologe von Bekenntnisschriften ... erwartet, daß sie die Kirche retten.  Aber wir erklären es für einen Aberglauben, wenn man meint, Gott werde  durch ein Wunder das tun, was er uns Dienern der Kirche befohlen hat und was  wir aus Faulheit und Feigheit, aus Bequemlichkeit und Menschenfurcht immer  wieder unterlassen. Er hat den Dienern des Wortes, er hat den Hirten seiner  Herde befohlen, um der ewigen Wahrheit und um der ihnen anvertrauten See-  len willen gegen die Irrlehre zu zeugen und sie aus der Kirche auszuschließen.  58  59  BSELK 722,1 = BSLK 411,11 (Vorrede zu den Schmalkaldischen Artikeln).  BSELK 860,20f = BSLK 507,12-15 (Vorrede zum Kleinen Katechismus. Vgl. BSELK 241,10f  = BSLK 143,28-31; BSELK 241,19-23/242,1-2 = BSLK 143,50-57/144,6-11 (Vorrede zur Apo-  logie).  60  „Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als daß sie für treu befunden werde:  (1 Kor 4,2).Wır en darauf erwıdern, dal3 eın
eologe VOIlL BekenntnisschrıftenEinführung in die evangelisch-Iutherischen Bekenntnisschriften  241  geht die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt verloren und wird die  Kirche zu einem Spiegelbild der Politik. Gegenüber einem solchermaßen mo-  tivierten frommen Aktionismus und erfolgshungrigen Pragmatismus ist das  Bekenntnis tatsächlich der Anwalt der gerechtfertigten und immer wieder an-  gefochtenen Sünder, die ein Recht darauf haben, das zu bekommen, was sie zu  einem heilvollen Leben und Sterben mit Christus brauchen.  5. Die Bekenntnisbindung hält schließlich die Erwartung des Jüngsten Ta-  ges wach, indem sie die Kirche ermahnt, das Christusheil nicht mit irdischen  Glückserfahrungen zu verwechseln, sondern die Spannung von Glauben und  Schauen, auch das Widerfahrnis vielfältiger Anfechtungen auszuhalten. Das  erinnert noch einmal daran, daß alles Tun und Lassen in der Kirche nicht an  zahlenmäßiger Zustimmung zu messen, sondern vor dem wiederkommenden  Herrn Christus zu verantworten ist, der „unser aller Herr und Richter‘“® ist.  Darauf sollen die Prediger des Evangeliums nicht nur sich selber, sondern auch  ihre Hörer vorbereiten, Dieses „ernst und heilsam“ „Ampt“°, wie Luther es  in der Vorrede zum Kleinen Katechismus nennt, verlangt nach Klarheit und  Treue in der Verkündigung®® und schließt Menschenfurcht und Menschenge-  fälligkeit aus. Vertrauen gebührt auf diesem Weg nicht den Beteuerungen über  irgendwann eintretende „Selbstreinigungsprozesse‘“ der Kirche, sondern allein  dem zum treuen Bekenntnis verpflichtenden Herrn. Darauf liegt die unermeß-  lich große Verheißung Jesu selbst: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen,  den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“ (Mt 10,32)  Daher sei abschließend an erfahrungsgesättigte Worte Hermann Sasses er-  innert, der anläßlich der Fünfzehnhundertjahrfeier des Chalcedonense (451)  folgende überaus aktuelle Sätze schrieb: „Und nun komme man nicht mit der  Ausrede, Bekenntnisformeln und kirchenrechtliche Bestimmungen könnten  die reine Lehre nicht garantieren; es sei Kleinglaube, wenn man dadurch den  Bestand der Kirche sichern wolle ... Wir haben darauf zu erwidern, daß kein  Theologe von Bekenntnisschriften ... erwartet, daß sie die Kirche retten.  Aber wir erklären es für einen Aberglauben, wenn man meint, Gott werde  durch ein Wunder das tun, was er uns Dienern der Kirche befohlen hat und was  wir aus Faulheit und Feigheit, aus Bequemlichkeit und Menschenfurcht immer  wieder unterlassen. Er hat den Dienern des Wortes, er hat den Hirten seiner  Herde befohlen, um der ewigen Wahrheit und um der ihnen anvertrauten See-  len willen gegen die Irrlehre zu zeugen und sie aus der Kirche auszuschließen.  58  59  BSELK 722,1 = BSLK 411,11 (Vorrede zu den Schmalkaldischen Artikeln).  BSELK 860,20f = BSLK 507,12-15 (Vorrede zum Kleinen Katechismus. Vgl. BSELK 241,10f  = BSLK 143,28-31; BSELK 241,19-23/242,1-2 = BSLK 143,50-57/144,6-11 (Vorrede zur Apo-  logie).  60  „Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als daß sie für treu befunden werde:  (1 Kor 4,2).erwartet, da S1e€ dıe Kırche retten
ber WIT erklären s für einen Aberglauben, WÜCLLLL 111a meınt, (1ott werde
Urc e1n under das tun, WdS wl uLLS5 Dıenern der Kırche eiohlen hat und WdS

WIT d ul aulhern und eıgheıt, d ul Bequemlıchkeıt und Menschenfurcht ımmer
wıeder unterlassen. ETr hat den Dıenern des Wortes., hat den Hırten se1Ner
e1 efohlen. der ew1ıgen ahrher und der ıhnen anvertrauten See-
len wıllen dıe Trlilehre ZEUSCH und S1e€ dus der Kırche auszuschließen.
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722,1 BSLK orrede den Schmalkaldıschen Artıkeln).
5060,201 =  5- BSLK 507,12-15 orrede ZU Kleıinen Katech1smus. Vel. 241,10f  ,

BSLK 143,28-31: 241,19-23/242,1-2 BSLK 143,50-57/144,6-11 orrede AÄDpDoO-
logıe).

50 „Nun ordert TL nıcht mehr VL den Haushaltern, alg Ca} S1Ee für Lreu befunden werde
Kor 4,2
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geht die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt verloren und wird die 
Kirche zu einem Spiegelbild der Politik. Gegenüber einem solchermaßen mo-
tivierten frommen Aktionismus und erfolgshungrigen Pragmatismus ist das 
Bekenntnis tatsächlich der Anwalt der gerechtfertigten und immer wieder an-
gefochtenen Sünder, die ein Recht darauf haben, das zu bekommen, was sie zu 
einem heilvollen Leben und Sterben mit Christus brauchen. 

5. Die Bekenntnisbindung hält schließlich die Erwartung des Jüngsten Ta-
ges wach, indem sie die Kirche ermahnt, das Christusheil nicht mit irdischen 
Glückserfahrungen zu verwechseln, sondern die Spannung von Glauben und 
Schauen, auch das Widerfahrnis vielfältiger Anfechtungen auszuhalten. Das 
erinnert noch einmal daran, daß alles Tun und Lassen in der Kirche nicht an 
zahlenmäßiger Zustimmung zu messen, sondern vor dem wiederkommenden 
Herrn Christus zu verantworten ist, der „unser aller Herr und Richter“58 ist. 
Darauf sollen die Prediger des Evangeliums nicht nur sich selber, sondern auch 
ihre Hörer vorbereiten. Dieses „ernst und heilsam“ „Ampt“59, wie Luther es 
in der Vorrede zum Kleinen Katechismus nennt, verlangt nach Klarheit und 
Treue in der Verkündigung60 und schließt Menschenfurcht und Menschenge-
fälligkeit aus. Vertrauen gebührt auf diesem Weg nicht den Beteuerungen über 
irgendwann eintretende „Selbstreinigungsprozesse“ der Kirche, sondern allein 
dem zum treuen Bekenntnis verpflichtenden Herrn. Darauf liegt die unermeß-
lich große Verheißung Jesu selbst: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, 
den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“ (Mt 10,32)

Daher sei abschließend an erfahrungsgesättigte Worte Hermann Sasses er-
innert, der anläßlich der Fünfzehnhundertjahrfeier des Chalcedonense (451) 
folgende überaus aktuelle Sätze schrieb: „Und nun komme man nicht mit der 
Ausrede, Bekenntnisformeln und kirchenrechtliche Bestimmungen könnten 
die reine Lehre nicht garantieren; es sei Kleinglaube, wenn man dadurch den 
Bestand der Kirche sichern wolle … Wir haben darauf zu erwidern, daß kein 
Theologe von Bekenntnisschriften … erwartet, daß sie die Kirche retten.  … 
Aber wir erklären es für einen Aberglauben, wenn man meint, Gott werde 
durch ein Wunder das tun, was er uns Dienern der Kirche befohlen hat und was 
wir aus Faulheit und Feigheit, aus Bequemlichkeit und Menschenfurcht immer 
wieder unterlassen. Er hat den Dienern des Wortes, er hat den Hirten seiner 
Herde befohlen, um der ewigen Wahrheit und um der ihnen anvertrauten See-
len willen gegen die Irrlehre zu zeugen und sie aus der Kirche auszuschließen. 

58 BSELK 722,1 = BSLK 411,11 (Vorrede zu den Schmalkaldischen Artikeln).
59 BSELK 860,20f = BSLK 507,12-15 (Vorrede zum Kleinen Katechismus. Vgl. BSELK 241,10f 

= BSLK 143,28-31; BSELK 241,19-23/242,1-2 = BSLK 143,50-57/144,6-11 (Vorrede zur Apo-
logie).

60 „Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als daß sie für treu befunden werden“  
(1 Kor 4,2).
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Wır erklären s für Blasphemuie, WÜCLLLL 111a vVo eılıgen Ge1ist erwartel, ETr
werde dıe Hındernisse schon beseıutigen, dıe WIT Seiınem Irken mutwillıg be-
reiten. Wır WwI1ssen. da e1ın Bekenntnis dıe Reimhbheıt der TE siıchert aber
WIT W1IsSsen auch. dal3 dıe TE der Kırche dort völlıg vertallen, das Evange-
lıum dort sterben muß, 111a das Bekenntnis der Wahrheıt verg1ßt Dies

ist eine ndankbare Aufgabe; denn dıe Welt, auch dıe chrıstliıche.,
auch dıe ‚lutherische’ Welt 111 das nıcht hören. Es sınd heute auch 1LLUL wen1ge
und meıst kleıne Kreise., dıe das es och und den Vorwurt des Kon-
tessionalısmus und der Orthodox1e nıcht scheuen. ber V OIl iıhrer JIreue äng
mehr ab, als dıe me1listen V OIl uLLS5 ahnen.“el

In STAl 361 Vel Wirsching, (1laube 1M Wıderstreıt (1988), 71 „Viıelleicht Süind C WIEe Martın
er gemeınnt hat,  ‚ gelegentlıch I LLC Demütige, geringe einzelne, e 1n den (12meınden
ınd stellvertretend ür S1Ee erfassen und vorleben, WAd>Ss FErbe U1I15 überkommen, WAd>Ss off-
HULLS geschenkt, WAd>S 1n der Jesu C hrıstı verwiırklıcht ist Wahrscheimlıch Ist CS b
ınd wahrschenili1c| muß SIN Denn wenıge Menschen kennen C1ıe Geschichte, e
elsten Irren mıt l1hrer Zeıit.“
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Wir erklären es für Blasphemie, wenn man vom Heiligen Geist erwartet, Er 
werde die Hindernisse schon beseitigen, die wir Seinem Wirken mutwillig be-
reiten. Wir wissen, daß kein Bekenntnis die Reinheit der Lehre sichert …, aber 
wir wissen auch, daß die Lehre der Kirche dort völlig verfallen, das Evange-
lium dort sterben muß, wo man das Bekenntnis der Wahrheit vergißt. Dies zu 
sagen … ist eine undankbare Aufgabe; denn die Welt, auch die christliche, 
auch die ‚lutherische’ Welt will das nicht hören. Es sind heute auch nur wenige 
und meist kleine Kreise, die das alles noch sagen und den Vorwurf des Kon-
fessionalismus und der Orthodoxie nicht scheuen. Aber von ihrer Treue hängt 
mehr ab, als die meisten von uns ahnen.“61

61 In statu I, 36f. Vgl. Wirsching, Glaube im Widerstreit (1988), 71: „Vielleicht sind es, wie Martin 
Luther gemeint hat, gelegentlich nur arme Demütige, geringe einzelne, die in den Gemeinden 
und stellvertretend für sie erfassen und vorleben, was an Erbe uns überkommen, was an Hoff-
nung uns geschenkt, was in der Fülle Jesu Christi verwirklicht ist. Wahrscheinlich ist es so, 
und wahrscheinlich muß es so sein. Denn nur wenige Menschen kennen die Geschichte, die 
meisten irren mit ihrer Zeit.“


